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Gegenſtand gründlic ſtudieren möchten, ondern auch die Uebung der
Andacht hinzutreten laſſen Die Uebung gibt jene innere Erfahrung,
we ehrt, wie der Gegenſtand der Andacht einer betenden Seele
vorgelegt werden ſoll, Uum ſie 3 befriedigen, erheben, und die
Süßigkeit der Anda koſten zu laſſen Wie eine Utter die Nahrung,
die ſie dem Säuglinge bieten will, zuerſt In ſich aufnimm und n
jene Geſtalt verwandelt, in der ſie das ind nähren kann, ſo muß
auch der geiſtliche Schriftſteller die Wahrheiten, E den Inhalt
der Herz Jeſu⸗Andacht ilden, zuerſt betrachtend In ſeine Seele auf
nehmen und geiſtig verdauen, amit E ſie den Gläubigen 3u ihrer
Erbauung vorzulegen er  E

ige Ausführungen aben, eS noch einmal 3u betonen,
den Zweck, zum Studium des ſchwierigen Gegenſtandes anzuregen
und einige Gedanken arüber zur Prüfung vorzulegen. Die Herz Ve

ſu
Andacht iſt der prächtigſte Edelſtein IM Kranze der katholiſchen An
dachten, und verdient eS vollauf, in der tadelloſeſten und ſchönſten
Faſſung dargeboten 3u werden, AumM 41 Ugen zu erfreuen und
ller Herzen anzuziehen!

Das Briefgeheimnis
Von Dr. ranz mi Domſcholaſter in Brixen AQm Eiſack

Im täglichen mgange hört man nich ſelten vom Brief  2  —
geheimniſſe und von Verletzungen dieſes Geheimniſſes reden. Dabei
Ebomm man faſt unwillkürlich den Eindruck, daß die allgemeine
Anſchauung unſerer Geſellſchaftskreiſe un der Forderung, das Lie
geheimnis voll und ganz 3 wahren, eine eigenartige Forderung des
Sittengeſetzes vorfindet uch über dieſen Gegenſtand In
dem ſo eit verbreiteten und allgemein hochgeſchätzten Handbuche
der DrA von Lehmkuhl näheren Aufſchluß ſo macht man die
Entdeckung, daß Iun demſelben über die Pflicht des Geheimhaltens
verborgener inge Im allgemeinen allerdings ziemlich eingehend und
recht gründli gehandelt wird, aber des Briefgeheimniſſes Im be
ſonderen keine Erwähnung geſchie Andere Lehr⸗ und Handbücherder OrA oder größere Nachſchlagwerke beſprechen das Briefgeheimnis auch ſür ſich genommen und zwar dem erſten Scheine
nach, recht befriedigend. Staller ſchreibt In ſeiner Epitome theo-
1oglae moralis (P 207) De SeCreto literarum haeds V
Specie subjungenda 8Sun Literas Seiliéet alienas aperire A‚ 16*CWSRRR Sere, generatim St Peccatum; quia tum jure natürae
tum jure gentium gravis Existit Obligatio, Secreta literarum
IHlaesa Servandi 20 publicam Securitatem t COIMIN fidueiam
Nihilominus dicunt  5 EUuIII 0 graviter PECCaTE, qui alienas Iteras
aperit H 811 Dersuasum habens TES Uullius aullt Darvi
momenti N 618 (COntineri. Imo antur CAuSae. guae aberientem
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4 legentem alienas Iteras ab Oomni beccato éximunt. 06 autem
Contingi a) 81 81 Consensus aCitus aut rationabilite Drae-
sumptus SEribentis VeI ejus, ad quem Iterae scribuntur; 81
10 fHat justa C  7 VCIUti 20 damnum publicum VSI
privatum avertendum; C) 81 regula aut Consuetudo 1 COollegiis
6t Institutis legitime vigens supérioribus A0 disciplinam COU-—
Servandam quid tale permittant. Im Kirchenlexikon (2 Aufl
XII Sp 1166 Wahrhaftigkeit) äußert ſich Pruner diesbezüglich
alſo 77  nter das Secretum naturale fällt auch das Briefgeheimnis.
Es iſt eine Rechtsverletzung, fremde verſiegelte Briefe 3 öffnen,
oder ſchon offene, die jemand verloren hat oder irgendwo liegen 9E
laſſen oder als unleſerlich von ſich geworfen hat, während ihr In⸗
halt ſich noch entziffern läßt, 3u leſen, und was man dadurch ˙7

fahren hat, Nachteil des Schreibers oder des Adreſſaten oder
einer ritten Perſon zur weiteren enntni 3 bringen Alle öffent  2  2
liche Treue Are gefährdet, wenn das Briefgeheimnis nicht unverletzt
Are Der legitimen Obrigkeit iſt C8 jedo geſtattet, Briefe zu
öffnen, ſie mit Grund vermutet, daß dieſelben inge enthalten,
deren enntni zum Sch des öffentlichen Wohles notwendig iſt
Ebenſowenig iſt eS unrecht, wenn emand AQus remden Briefen inen
ungerechterweiſe gegen ihn geplanten Anſchlag zu erfahren ſucht oder

Eltern und Vorgeſetzte Qus Briefen ſich Kenntnis von dem
erſchaffen vas Kinder und Untergebene ihre Pflicht vor ihnen
geheim halten wollen Dieſe und ähnliche Ausführungen nehmen
ſich auf den erſten lick recht ſchön und zutreffen Aus; allein bei
genauerem Eingehen auf die Sache önnen ſie den forſchenden Geiſt
Qus verſchiedenen Gründen nich allſeitig befriedigen. Dieſer Tatbeſtand
wird In den folgenden Erörterungen immer deutlicher ans Licht kommen.

Unſeres TO  en m eS ſich gar ehr, Iun vorliegender
Unterſuchung Dinge, die ſich von einander recht bedeutſam Uunter
cheiden und gegebenen Falles auch mehr oder weniger geſchieden
auftreten können, mögen ſie andererſeits auch noch ſo innig zu⸗
ſammenhängen, ſorgfältig auseinander 3 halten. So iſt * beiſpiels⸗
weiſ gewiß anderes, einen geſchloſſenen und vielleicht ſorg⸗
fältig verſiegelten Brief eigenmächtig 3u erbrechen; anderes,
einen vo  — Adreſſaten ſchon erſchloſſenen und wie immer zugänglich
gewordenen Lie einfach 3u leſen, und zwar einzig 3 dem E  6
um den nhalt desſelben 3u erfahren, vielleicht Inter dem AQus
drücklichen Vorſatze von den gewonnenen Kenntniſſen für keinen
all 3u fremdem Schaden Gebrauch machen 3 wollen; und wieder
etwa anderes, den letztbezeichneten Brie nicht bloß 3 leſen, ſondern
auch den Willen oder näherhin 3Uum Verdruſſe, 10 JUum Schaden
des Adreſſaten oder Anderer frei auszunützen. Es unterſcheidet ſich
alſo die rage „Wann iſt da Oeffnen fremder Briefe 2 ſünd
haft?“ recht bedeutſam von der rage „Wann kann und muß das
einfache Leſen fremder Briefe QAls ſchwere Sünde bezeichnet werden?“



Ebenſowenig dürfen die Fragen: ＋2

nter welchen Umſtänden iſt eS
geſtattet, Iun geöffnete Briefe 9 den Villen der daran beteiligten
Perſonen Einſicht zu nehmen?“ 77  niter welchen Umſtänden iſt
S erlaubt, remde Briefe aufzufangen, eigenmächtig zu erbrechen
und deren Inhalt frei auszunützen?“ auf gleiche Linie geſtellt werden.
Im Verlaufe der folgenden Erörterungen werden wir uns noch zu
anderen Unterſcheidungen von nicht 3u unterſchätzender Bedeutung
veranlaßt finden.

Der Ueberſichtlichkeit zerlegen wir den ganzen Stoff
in drei Hauptabſchnitte, die ſich der elhe nach mit folgenden Fragen
beſchäftigen Wie iſt das eigenmächtige Erbrechen verſiegelter oder
wohlverſchloſſener Briefe 3u beurteilen? 2. Was iſt vom Uun

befugten eſen ereits geöffneter Briefe 3u halten? Unter
welchen Umſtänden oder Bedingungen kann das heimliche Leſen ſchon
offener oder ogar das Oeffnen verſchloſſener Briefe als erlaubt gelten

Das5s eigenmächtige Oeffnen geſchloſſener Briefe.
Wie die katholiſchen Moraliſten einſtimmig lehren, fordert

das Naturrecht, oder Unl einen behutſameren Ausdruck 3u 9e
brauchen das natürliche Sittengeſetz, daß wohlverſchloſſene Briefe

den llen des ſenders und namentlich des Adreſſaten nicht

—

von fremder an erbrochen werden. Wir ügen ſofort erklärend
bei Weil der Brief, währen 5 ſich auf dem ege zu ſeiner Adreſſe
befindet, er nicht als herrenloſes Ut angeſehen werden darf,
ondern entweder ſofort mit der Abſendung zum Eigentum de
Adreſſaten ird oder bis zur Uebergabe noch dem ender zugehör
und eil andererſeits das brechen den Brief als Brief offenſichtlich
In empfindlichſter Weiſe ſchädiget; ſo verſtö das unbefugte Er
brechen eines Briefes nicht bloß die Liebe und gegen die
Selbſtbeherrſchung, ondern eS kennzeichnet ſich näherhin auch als
Verletzung der Gerechtigkeit. Zur richtigen Würdigung der 9e⸗
dachten Rechtsverletzung ſind folgende Punkte zu erwägen: Dem
Menſchen eignet von Natur QAus das Recht, ſeine Gedanken und
ſein Wiſſen nach elteben bet ſich zu ehalten oder dem Neben
menſchen mitzuteilen; und, o weit 2 zur Mitteilung ſich entſchließt,
den Umfang dieſer Mitteilung nach ſeinem eigenen Gutbefinden ab
zugrenzen oder die betreffende Mitteilung auf eine beſtimmte Perſon
beziehungsweiſe auf einen beſtimmten Kreis von Perſonen einzu⸗
ſchränken. Der Brie als ſolcher iſt nun Im Grunde ni nderes
als eine Mitteilung gewiſſer Gedanken oder Gefühle und Kenntniſſe;
der Nebenumſtand, daß der Brie wohl verſchloſſen den Adreſſaten
abgeſendet wird, zeig mit voller Klarheit, daß die Mitteilung an
und für ſich dem Adreſſaten allein gilt Daraus blg deru
Die fragliche Rechtsverletzung wiegt unt ſo chwerer, 1e wichtiger die
vorliegenden Mitteilungen ſind oder 1e mehr den beteiligten Perſonen
daran iegt, daß die Mitteilungen ni weitere Kreiſe ziehen Hier



iſt folgender Vergleich zutreffend: Wenn eln Schatz Unter zwei oder
drei Schlöſſern verwahrt iſt, gilt hon das Erbrechen des äußerſten

als eln Unrecht, deſſen 1 von dem erte des Schatzes
abhängt; ſo iſt auch das einfache Erbrechen eines verſiegelten Briefes,
abgeſehen von allen Folgen eine Ungerechtigkeit, deren Schwere,
objektiv geſprochen, ganz vorzüglich nach der Wichtigkeit des Inhaltes
ſich richtet.

Das Naturrecht nicht für ſich allein da egen der
großen Wichtigkeit, die dem freien Gedankenaustauſche Iim men
en Lehen und insbeſondere In der bürgerlichen Geſellſchaft 3Uu⸗
kommt, hat ſich Im Verlaufe der Jahrhunderte Im0 der en
heit oder wenigſtens Uunter en Völkern, die einigermaßen auf Bildung
und Geſittung Anſpruch machen, das natürliche Bewußtſein, daß
verſchloſſene Briefe nicht willkürlich von einem Dritten erbrochen
werden dürfen, allmählich In eigentümlicher Weiſe verſtärkt und 3u
einem allgemeinen Gewohnheitsrechte ausgewachſen. Das ſbeben 4
kennzeichnete Pflichts und Rechtsbewußtſein iſt wie eine ruhige
Prüfung des ganzen Tatbeſtandes zeigen dürfte Iim allgemeinen
von der Nebenfrage, ob der fragliche Lie vorausſetzlich wichtige
oder weniger wichtige Dinge erge, ſo ziemlich unabhängig. Das
eigenmächtige Tbrechen verſchloſſener Briefe gilt Unter gebildeten
Völkern ohne weiteres für unerlaubt und für entehrend. Es hat
dies gewiß ſeine 9  E Gründe Es genüge auf den bedeutſamen
mſtan hinzuweiſen, daß die Vorausſetzung, dieſer oder jener Brief
könne nUuL Kleinigkeiten enthalten, kaum 1e auf volle oder auch nur

auf annähernde Gewißheit Anſpruch erheben kann. Hiemit glauben
wir zugleich des nähern erklärt 3u aben, In welchem Sinne und
wie zutreffend manche Moraliſten für die Unverletzlichkeit des Brief  2
geheimniſſes neben dem Naturrechte auch das Völkerrecht In An
ſpruch nehmen.

Die ſoeben gekennzeichnete Anſchauung hat in letzter Zer
auch Im öffentlichen Staatsleben mehrfach Ausdruck gefunden. Das
Staatslexikon — Aufl Sp 1201 Briefgeheimnis) ſagt „Völ⸗
kerrechtlich Aben ſich die ziviliſierten Staaten In der Petersburger
Konvention (22.) Juli 1875, owie In dem Londoner Re
lement vom O  Uli 1879 verpflichtet, alle nötigen Vorkehrungen
3u treffen, das Geheimnis der Korreſpondenz 3u ſichern Der
Weltpoſtvereins⸗-Vertrag ſetzt die Unverletzlichkeit des Briefgeheim⸗
niſſes als feſtſtehend voraus.) „Tatſä finden wir das Brief  2  —
geheimnis von Seite der meiſten Staaten durch poſitive Geſetzgebung
nicht bloß im allgemeinen anerkannt, ondern auch naher beſtimmt
und durch entſprechende Strafandrohungen Er geſtellt Für eſter
reich beſteht diesbezüglich folgendes Geſetz 77  Die abſi

liche Ver

Der Artikel des Staatslexikon redet auch von dem Geheimniſſe der
Telegramme. Wir können unſere Unterſuchungen auf dieſen un nicht ausdehnen.
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letzung des Geheimniſſes der Briefe und anderer Unter Siegel ge⸗
ltener riften durch widerrechtliche röffnung oder Unterſchlagung

derſelben iſt, inſoferne leſe Verletzung ni Uunter eine ſtrengere Be
immung des allgemeinen Strafgeſetzes fällt, als Uebertretung 3u
ahnden. Dieſe Uebertretung iſt, ſie von einem Beamten oder
Diener obder einer anderen Im öffentlichen Dienſte beſtellten Perſon
In Usübung des Amtes oder ienſte verüht wurde, mit Arreſt
bis zu ſechs Monaten, außerdem aber mit Geldſtrafen bis zu — 500
oder mit Arreſt bis 3u drei Monaten 3u beſtrafen. Im letzten Falle
findet die ſtrafgerichtliche Verfolgung nUuL auf Begehren des In ſeinem
E Verletzten ſtatt.“ (Geſetz vom April 1870, G.⸗BlS
Nr 42. 8 Was das Deutſche Reich betrifft, ſagt das Staats
exikon „In Deutſchland iſt In den eu  en rundrechten des
Jahres 1848 das Briefgeheimnis zuerſt gewährleiſtet. Die Lie
gebung gewährt die Verletzung des Lief⸗ und en⸗
Geheimniſſes Garantien nach zwei Richtungen hin gegenüber Be
hörden und gegenüber Privatperſonen. In Uebereinſtimmung mit
den deutſchen Grundrechten des Jahres 1848 beſtimmt das eſe
ber das Poſtweſen des deutſchen Reiches vom bber 1871
In 8 „Das Briefgeheimnis iſt unverletzlich. Die bei ſtrafgericht—

—2—44*

lichen Unterſuchungen und In Konkurs und zivilprozeſſualiſchen 0  en
notwendigen Ausnahmen ſind Urch eln Reichsgeſetz feſtzuſtellen.“
Dementſprechend beſtrafen die 393, 354 und 358 des Strafgeſetz
u  E für das Deutſche Reich Poſtbeamte, we die der Poſt
vertrauten Briefe oder Pakete Iun anderen als den IMm Geſetze vor
geſehenen Fällen eröffnen oder unterdrücken, oder einem andern
gewiſſentlich eine andlung geſtatten oder ihm dabei wiſſentlich

eiſten mit Gefängnis von drei Monaten bis 3u fünf
V  ahren, woneben auf Verluſt der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicherAemter auf Zeit erkannt werden kann Eine Privatperſon, welcheeinen verſchloſſenen Brief Orſätzli und unbefugter Weiſe eröffnet,NNEEEE ird nach 299 des auf den Antrag des Verletzten 3u300 Mark oder mit Gefängnis bis 3u zwei bnaten beſtraft.“(a Sp Bezüglich der einſchlägigen Geſetzgebung Im
Königreiche Italien ſchreibt Scavini (Theol moral. 2 11 disp
2 tOm. II N. 691 N0t 3) CoOodex poenalis art 296 de-
Cernit mulétam pecuniariam t II G08, qui alienas epi-—  *8 Stolas aut invOluera Ssigillo signata aperiunt Vel s8üubtrahunt.

Niemand wird Im Ernſte behaupten, wir hätten hier reine
Pöna

eſetze vor Uuns Schon der Ausdruck „Uebertretung“ ſprichteine Auffaſſung Ueberdies Ird auch der entſchiedenſteVerfechter der Theorie von reinen Pönal⸗G

eſetzen unſchwer einräumen,daß reine Pönal⸗Geſetze im allgemeinen 3 den Ausnahmen gehörenoder behutſamer zu reden daß eln In rage ſtehendesGeſetz nicht E ohne weiteres, ſondern nUr QAus triftigen Gründen als
reines Pönal⸗Geſetz angeſehen werden darf Nun fehlen aber beim
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Geſetze ber das Briefgeheimnis alle jene Merkmale, die nach der
gewöhnlichen ehre der Moraliſten die reinen Pönalgeſetze kenntlich
machen. Dies vorausgeſetzt erinnere nman ſich den unbeſtrittenen
rundſa der katholiſchen Dral, daß nicht bloß die Geſetze der
I  E ſondern auch die Geſetze des Staates, ſoweit (S keine reinen
Pönal⸗Geſetze ſind, als wahrha vor ott und Im ewiſſen ver

pflichtend angeſehen werden müſſen Wir fügen bei: Die beigegebenen
Strafbeſtimmungen bilden zweifelsohne einen der wichtigſten Anhalts
punkte, Uunl über die Schwere der fraglichen Verpflichtung enn rich
ige Urteil 3u fällen.“

Nun ſind wir Iun der Lage, die Frage 3u beantworten, ob
und Unter welchen Vorausſetzungen das eigenmächtige Erbrechen
fremder Briefe eine Unde, und näherhin ogar eine chwere Sünde
ſei Daß ein ganz Unbefugtes oder eigenmächtiges Vorgehen In
dieſer Sache mehr oder weniger ſündhaft iſt, bedarf nach obigen
Ausführungen wohl feines weiteren Beweiſes. Höchſtens man

fen Können nicht außerordent⸗diesbezüglich die Frage dazwiſchen er

liche Umſtände eintreten, Unter denen das QAn und für ſich Unerlaubte
aAls erlaubt, 10 vielleicht ſelbſt als geboten erſcheint? Allein dies bildet
eine ganz eigenartige Nebenfrage, deren Erörterung wir gefliſſentlich
auf den ritten ſchni unſerer Unterſuchungen verſchieben.
Desgleichen iſt eS ſofort einleuchtend, daß CS mſtände gibt, unter
denen da Oeffnen eines fremden Briefes Unbedenklich al ſchwere
Sünde gelten muß Staller ſagt Literas alienas aperire t. legere
generatim oder wie andere ſich ausdrücken genere sSuo)
681 peccatam. Es bleibt alſo nUUL noch 3u unterſuchen, welche Ge

einerſichtspunkte man beachten habe, auf ieſem Gebiete mit
gewiſſen Sicherheit zwiſchen chwerer und leichter Schuld oder zwiſchen
leichten nd chweren Fällen Unterſcheiden 3 önnen. Um In dieſer
Sache geordnet vorzugehen, machen wir vor allem die Unterſcheidung,
ob da  8 Vergehen von einer Amtsperſon und namentlich von einem
Poſtbeamten bei Ausübung ſeines Amtes, oder aber von einem ein⸗
en Staatsbürger verübt wurde.

Für den Po  eamten kann eS nach unſerem Urteile In
ieſem Stücke, ſoweit die Uebertretung Iun ſein m einſchlägt, keine
leichte Uebertretung (Parvitas materiae) geben, für ihn iſt das
unbefugte Oeffnen eines fremden Briefes objektiv genommen
für alle Fälle und Unter en Umſtänden ſchwer ſündhaft Wir können
dieſen Gedanken auch alſo ausdrücken: Der rundſa vieler und
angeſehener Moraliſten, das eigenmächtige Oeffnen eines Briefes, der
vorausſätzlich nur Geringfügigkeiten enthält, könne und müſſe von

ſchwerer Schuld freigeſprochen werden, darf jedenfalls auf Po  eamite
und deren Amtsverwaltung nicht ausgedehnt werden. Zur Be

gründung dieſes Urteils diene folgendes. Die Strafen, we für
Vgl taller 52 Gury, Compend. theol IIOT 100



derartige Uebertretungsfälle von den oben Angezogenen Staats⸗Geſetzen
feſtgeſtellt erſcheinen, ſind ſehr empfindlich. Udem ird un ſolchen
en das ergehen von Staatswegen und nicht bloß auf das Be
gehren der Geſchädigten hin verfolgt. Die fraglichen Geſetze leten
dem Richter auch nicht die geringſte andhabe, um leichtere (Cbpber⸗
tretungsfälle gänzlich 3u entſchuldigen oder wenigſtens RPur ganz milde

ahnden. Dieſes orgehen der poſitiven Geſetzgebung El  eln bei
ruhiger Abwägung der Sache ſehr wohl begründet. Es ieg offen
bar ſehr viel daran, daß in einem Lande owohl der einheimiſche al
auch auswärtige Staatsbürger dem allgemeinen Inſtitute des Poſt
verkehrs, namentlich vas geſchloſſene Briefe errt  7 unbedenklich volles
Vertrauen entgegenbringen kann. Dies würde aber Unter der Vor
ausſetzung, daß die Unterſchlagung oder das eigenmächtige Oeffnen
verſchloſſener Briefe ſelbſt Poſtbeamten nicht immer und für alle
Fälle Eer raſbar 4⁷

wäre, nicht mehr der Fall ſein. So verletzt
der Poſtbeamte Ur eln ſolches orgehen neben der oben ausein⸗
andergeſetzten Pflicht der allgemeinen Gerechtigkeit auch noch ſeine
beſondere Am  1 die ebenfalls als ſtrenge Re  1 aufzu
faſſen iſt, in recht empfindlicher Weiſe.“)) Auf Grund dieſer letzten
Erwägungen dürfte ſich unſer ſtrenges Urteil abgeſehen von
einer ganz beſtimmt gehaltenen Staatsgeſetzgebung Ufrecht erhalten
laſſen. atſä Aben wir Unter den Moraliſten, rotzdem daß ſie
Iin gegenwärtiger Angelegenheit auf das ſtaatliche Verbot und auf die
ſtaatlichen Strafbeſtimmungen n der ege wenig Rückſicht nehmen,keinen einzigen vorgefunden, der, von der Darvitas materiae bezüg⸗
lich des Briefgeheimniſſes ſprechend, ausdrücklich auch die ein ſchlä—gigen Uebertretungen der Poſtbeamten miteinbezogen hätte

Nun ſchreiten wir zul Beurteilung der fraglichen Ver
gehen bei Privatperſonen fort Staller will, wie die eingangs Aus
geſchriebene zeigt, Iun dieſem Stücke nicht immer auf ſchwereSchuld erkennen. Noldin 2 diesbezüglich den rundſatz aufAlienas iteras aperire aut apertas 61 SECreto SerVvatas legere
681 abum Senere 8U0 —  * „Ontra justitiam Datur
autenmn In hae Darvitas materiae. (Summa theol. moral IDe
praeceptis II. 660) edoch exemplifiziert Noldin ſofort ob e·fliſſentlich oder zufällig, läßt ſich nicht entſcheiden bloß auf das
unbefugte eſen und nicht auf das Erbrechen, wenn ETr beiſetzt: 8¹
quis Proinde Iiteras égeret. Huas prudenter Supponeret 1101II COIU=

1  III NiSi levis momenti secretum, graviter peéccaret.2)
Wer die fraglichen Uebertretungen 68 Poſtbeamten allſeitig würdigenwill, muß auch (n allerdings mehr äußerlichen Nebenumſtand berückſichtigen,

ſeine Ausſichten für die Zukunft empfindlich ſchädigt Wie wir eſehen haben,
daß der Beamte auf dieſe Weiſe ſeine Stellung gefährden kann und jedenfalls
2 die Geſetzgebung 65 deutſchen Reiches für die fraglichen Vergehen 4e nachUmſtänden Als Verſchärfungsſtrafe auch zeitweilige Amtsunfähigkeit un AusſichtVgl. Gury n. 471; Scavini C. Busembaum de 61 62



11 Wir ſind vor Em der entſchiedenen Ueberzeugung, daß
es nicht wohl angeht, das eigenmächtige effnen emne wohlver  2  ·
ſchloſſenen Briefes mit dem unbefugten Leſen eines ſchon geöffneten
ganz auf gleiche Linie 3u ſtellen. Beim eigenmächtigen Oeffnen ieg
10, wie obige Ausführungen zeigen, neben der Verletzung des QAtur
rechtes oder des allgemein giltigen Sittengeſetzes auch eine Verletzung
des allmählich zur Ausbildung gelangten Völkerrechtes und In den
meiſten gebildeten Ländern eine Offene Uebertretung des poſitiven
Staatsgeſetzes vor, während das unbefugte Leſen als ſolches wie
ſpäter noch eigens gezeigt werden ſoll, bloß das allgemeine
Sittengeſetz verſtößt. Daraus ergibt ſich Uunter anderem auch die be
achtenswerte Folgerung: Alſo dürfen die Moraliſten jener Zeiten,
iun denen die einſchlägigen Staatsgeſetze noch nicht beſtanden und
nebenher auch das Völkerrecht oder die allgemeine Anſchauung ber
die Unverletzlichkeit des öffentlichen Poſt und Briefverkehrs noch nicht
ſo ar ausgebildet war, un der beſonderen rage, ie das eigen⸗
mächtige Oeffnen verſchloſſener Briefe als ſolches zu beurteilen ſei,
nicht als vollgiltige Zeugen gelten. Ein weiteres Bedenken
die von Staller vorgetragene chre ieg In threr Unbeſtimmtheit.
Daß jemand, der IM gute Glauben, dieſer Lie könne nur gering⸗
fügige inge bergen, ſich Qan das Oeffnen desſelben heranwagt, ſub
jektiv nicht E ſündigt, ieg QAul Tage Allein hier fragen wir
nach dem rade der Sündhaftigkeit eines o Vorgehens Im
objektiven Sinne. So der oraliſt, der die oben gegebene
Löſung unſerer rage allſeitig ausbauen will, notgedrungen vor der
weiteren rage Wie groß muß ul Vermeidung chwerer
die Gewißheit oder die Wahrſcheinlichkeit ſein, daß der fragliche Lie
wirklich nul Kleinigkeiten enthalten könne? Jedermann ſofor
wie — man ſich in dieſer In ſich ſo heiklen Sache täuſchen kann
und wie unbeſtimmt hier alles iſt Gerade dieſe Unſicherhei und
dieſe Gefahr vor Täuſchungen mußten Unter anderem die o
ſitive Geſetzgebung veranlaſſen, das Erbrechen verſchloſſener Briefe

eigens normierte Notfälle ausgenommen ganz allgemein ſtreng

—

·
en 3 verbieten. Man überſehe nicht, daß n dieſer Hinſicht
zwiſchen dem Ibrechen eines verſchloſſenen Briefes und dem Leſen
eines ſchon eröffneten eun bedeutſamer Unterſchied beſteht. Das Leſen
geht ſchrittweiſe vor ich; Aher kann der unberechtigte Leſer den
ausgeſprochenen Vorſatz haben, falls ETL Uunerwartet auf wichtige Ge
heimniſſe toßen E  E das Leſen ſofor einzuſtellen. Das Erbrechen
eines Briefes hingegen iſt eine ungeteilte andlung; ich muß ſie
entweder ganz oder ganz unterlaſſen. Wage ich den Schritt,
ſo nehme ich auch das Bewußtſein mit in den Kauf, den allerſicherſten
Verſchluß von einem bisher wohlverwahrten Eigenthume eigenmächtig
entfernt 3 Aben

Dieſe Erwägungen laſſen nach unſerem Urteile die oben
vorgelegte Löſung der hier beſprochenen Frage als mehr oder weniger



45

zweifelha erſcheinen. Udem läßt ſich jene ehre als poſitiverW
ee  WAIN

egengrund das oben vorgeführte Verbot der ſtaatlichen Geſetzgebung
eltend machen. Nach dieſen Geſetzen iſt das eigenmächtige Oeffnen
remder Briefe neben den Poſtbeamten auch den einfachen Staats
bürgern ganz allgemein unterſagt. V In der Geſetzgebung des deutſchen
Reiches iſt die Wahrung des Briefverſchluſſes ſogar den öffentlichen
ehörden und nicht bloß Privatperſonen gegenüber ausdrücklich 9E
währleiſtet. Bei dem einſ

ägigen Verbote für Privatperſonen zeigen
ſich Im Zuſammenhalt 3Jum gleichen Verbote für Poſtbeamte CT ·
ing ewiſſe Milderungen. Fürs er ſind nämlich die für Privat⸗
perſonen normierten Strafen merklich geringer. Ferner ſoll In derlei
Angelegenheiten den einfachen Staatsbürger nicht von Staats
VL ondern bloß auf Betreiben des Geſchädigten
werden. Allein die normierten Strafen ſind und leiben für alle Fälle
recht empfindlich Iun Oeſterreich Geldſtrafe bis 3u 500 oder
Arreſt bis drei Monaten QAbet nimmt die Geſetzgebung auf
die rage, was der 1ie In Wirklichkeit enthalte, keine beſondere
Rückſicht; 10 das ragliche ergehen bleibt mi Sinne dieſer Geſetze
ſe Unter der Vorausſetzung, daß der erbrochene Lie ungeleſen
geblieben wäre, ſeinem eſen nach aufrecht. Was endlich die At:
ächliche Beſtrafung Iim Unter  lede zur Strafandrohung betrifft, iſt
wieder 3 beachten, daß dem Geſchädigten für alle Fälle, ganz un.
abhängig von der Nebenfrage, ob der erbrochene Brief wichtige oderS nur geringfügige inge enthielt, das Recht Uſteht, auf die Au
ührung der normierten Strafbeſtimmungen 3 dringen. Auch ird
niemand einen taatsbürger mit run. tadeln können, der
ſelbe gegebenen E. Um der Wiederholung derartiger Vergehen
wirkſam vorzubeugen, Unter allen Umſtänden auf der Beſtrafung des
Schuldigen ſtreng beſteht. Der dargelegte Tatbeſtand rei unſeres
en vollauf hin, Um dem vorliegenden Verbote der ſtaatlichen
Geſetzgebung In ſeiner ganzen Ausdehnung die Prägung eines er
verpflichtenden Crbote zu geben

13 Unſere Gedanken Über die beſprochene Frage laſſen ſich in
olgende Punkte zuſammenfaſſen. u dem Naturrechte oder aus
dem allgemeinen Sittengeſetze allein läßt ſich der Satz, das unbe⸗
ugte Oeffnen eines verſ

oſſenen Briefes ſei Unter allen Umſtändener ſündha nicht wirkſam erweiſen. Poſitive Geſetze beſtandendiesbezüglich In En Zeiten nicht Auch heutzutage beſtehen olchenicht überall; und ſie beſtehen, weichen ſie nicht unbedeutend Unter
einander ab Zudem ommt der Beſtand und die Tragweite der fragen Geſetze den Staatsbürgern un der ege nicht vollſtändig zUumBewußtſein, ſo daß Iun dieſer Hinſicht das Gewiſſen des Einzelnenäufig 10 In der Regel nicht ſo faſt nach dem beſtehenden Staats
geſetze ondern nach dem allgemein giltigen Naturgeſetze, mit allen⸗
falſiger Herbeiziehung des ſich ziemlich unbeſtimmten Völkerrechtes,ſich richtet und eratet. erden in Wirklichkeit fremde Briefe

SSS
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geöffnet, ſo geſchieht eS mN vielen en Inter der ausdrücklichen oder
doch vorausſetzlichen Erlaubnis jener, die ber den fraglichen rief
rechtmäßig zu verfügen haben. In olchen 0  en kann Unter der Vor
ausſetzung, daß die gedachte Erlaubnis wirklich vorliegt bder mit
Grund 0  N werden durfte, naturgemäß von einer un
nicht die ede ſein Mitunter liegen mſtände vor, Uunter
denen mMan ſich abgeſehen von jeder Erlaubnis zur Erbrechung eines
beſtimmten Briefes berechtigt glaubt emn Fall, Unter der Vor
ausſetzung, daß keine Täuſchung unterlaufen wieder jede
In egfall kommt Doch auf die zwei letztberührten Punkte werden
wir IM letzten Abſchnitte unſerer Erörterungen näher einzugehen
Aben Das brechen eines wohlverſchloſſenen Briefes, welches
ohne jeden triftigen Grund und zugleich den entſchiedenen Willen
der der Sache unmittelbar intereſſierten Perſonen vorgenommen
wird, halten wir in Oeſterreich und uIn Staaten, über das Lief⸗
geheimnis ähnliche Geſetze in 4 ſind, auf Grund der gedachten
Geſetze, die ſich als nähere Beſtimmungen des allgemeinen Völker
rechtes kennzeichnen, objektiv n jedem Falle für er ſündha

Wem dieſe ehre 3 ſtreng erſcheint, der hat vor allem die Au
gabe, die milderen Anſchauungen, die ETL vertreten will, den oben
angeführten Geſetzen den eutigen Staaten gegenüber genügend
rechtfertigen. Des weiteren wird - ſich auch der Aufgabe nicht ent
ziehen können, ſeine Anſicht genauer 3u umſchreiben, d. h möglichſt
eſtimm anzugeben, wie groß und auf E Anzeichen geſtützt die
angebliche Sicherheit, daß IM fraglichen Briefe geringfügige Dinge
enthalten ſein müſſe; oder näherhin Unter welchen Voraus—
ſetzungen und innerhalb welcher Grenzen namentlich dort, wo ber
das Briefgeheimnis ſtrenge Geſetze eſtehen, ein an und für ſich voll
ſtändig eigenmächtiges und den entſchiedenen Willen des Ab'
enders und des Adreſſaten vollzogenes Erbrechen eines oder auch
mehrerer wohlverſchloſſener Briefe objektiv und I-ubjektiv von chwerer

freigeſprochen werden kann und muß
II Das unbefugte 0  en ereits eröffneter Briefe.

Man mag auf dieſem neuen Forſchungsgebiete, enn ES
beliebt, den Grundſatz aufſtellen: Das unbefugte Leſen ſchon Erb
neter Briefe iſt ſich ebenfalls er ſündhaft; leichtere Fälle 1e⸗
doch ſind von dieſer ege auszunehmen. Wir möchten dem allge
meinen Grundſatze, falls man durchaus einen ſolchen aufſtellen
will, lieber olgende Form geben Das unbefugte eſen ſchon
öffneter Briefe iſt 1e nach Umſtänden bald als ere bald nUuL als
äßliche unde anzuſehen. Jedenfalls leuchtet eS ſofort ein, daß man
auf dieſem Gebiete nicht alles, wie man zu agen Pflegt, un einen

Die Fälle, wo un dieſem Stücke leichtfertig vorgegangen wird, ſind nach
n allgemeinen Grundſätzen der Mo
3u beurteilen.

ral über den Irrtum und die Täuſchung
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Topf werfen kann. Oll die einſchlägige Unterſuchung wahrhaftbrauchbare Ergebniſſe erzielen, E müſſen In ieſelbe ſofort hochwichtigeUnterſcheidungen eingeführt werden. Der von einem Dritten unbe—
fugter Weiſe geleſene — — konnte beiſpielsweiſe beim Adreſſaten In
einer verſchloſſenen Lade ſorgfältigſt erwahr ſein und Omi dem
Dritten durch gewaltſames oder künſtliches Oeffnen des Ver

zugänglich werden zweitens konnte der ragliche Brief allen—
alls Im Wohnzimmer des Adreſſaten, nicht Jedermann beliebigZutritt hat, von einem Eindringling Qus einer Ecke oder aus einem

Schock Papieren hervorgezogen werden; bder der voreilige Eſer hatden vom Adreſſaten Afällig ſchlecht verwahrten Brief auf offenemWege aufgeleſen; oder eS liegt endlich der Fall vor, wo enn Neu⸗
gieriger einen vom Adreſſaten In halb zerriſſenem Zuſtande weggeworfenen Brief künſtlich zuſammenſtellt und entziffert. Daß wir
eS hier mit wichtigen Unterſcheidungen zu tun haben, liegt ani TageZu weiteren, hochwichtigen Unterſcheidungen Uhr die
rage Was hat der unberufene Leſer beim eſen oder künſtlichenEntziffern eines fremden Briefes für Abſichten? öglich, auchnicht gerade wahrſcheinlich oder häufig iſt ES, daß jemand einen
fremden Brie einzig In der Abſicht lieſt, Um den Inhalt des Briefeskennen lernen, vielleicht mit dem beſtimmten Entſchluſſe, von dem
E erzielten Wiſſen In keiner Elſe und Uunter keiner Vorausſetzung1e auch nUuL den geringſten Gebrauch 3u machen. , ich kann beim
unbefugten eſen eines fremden Briefes ſogar den allerentchieden  —  ·ſten Willen aben, ——9 oſern ich auf wichtige und ahrha geheimeDinge ſtoßen —,ollte, das Leſen ſofort einzuſtellen. In der egeaber iſt das gerade Gegenteil der Fall Wer ohne Befugnis Uie einenremden Brief Einſi nimmt und insbeſondere wer 3u dieſem Zweckekrumme Wege einſchlägt, der hat In den allermeiſten Fällen nebenBefriedigung ſeines Vorwitzes noch andere Abſichten. Nicht ſeltenſucht auf dieſem Wege wichtige Vorteile für ſi ſelbſt, dienaturgemäß Jum Nachteil anderer sſchlagen; oder man bringt denInhalt des Briefes, obwohl derſoder für den Abſ

elbe beiſpielsweiſe für den Adreſſatenender oder für beide entehrend iſt, n die
WerOeffentlichkeit. fü nicht ſofor die Wichtigkeit der hierberührten Unterſcheidungen?

16 An die Beurteilung der eln ſchlägigen Ausſchreitun⸗gen herantretend, ſtellen wir vor allem feſt die oben angezogenenſtaatlichen Gefetze dieſes Gebiet nicht berührennämlich ihrem atürli leſe Geſetze prechen
oder vom Unterſchlag

chen Wortlaute nach überall nur vom Erbrechen
befugtem Lef geſchloſſener Briefe; nirgends aber von unereits eröffneter Briefe Aehnliches gilt auch vondem nebenher betonten Völkerrechte. Dasſelbe hat nach unſeremDafürhalten ebenfalls eigentlich und Uumittelbar nichts anderes alsdie Wahrung und Achtung des Briefvex‚ůchluſſes IM Auge; höchſtenskann man überdies noch von einer bei den gebildeten Völkern all
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gemein eingebürgerten Scheu vor unbefugter Einſichtnahme in fremde
Briefe prechen Wir ehen uns ſomit hier ausſchließlich auf das
Naturrecht oder, allgemeiner und verſtändlicher zu reden, auf
das natürliche Sittengeſetz, owie auf die Im Chriſtentum und
mentli bei den katholiſchen Theologen allgemein eingebürgerte Auf
aſſung des achten Gebotes Gottes angewieſen. Dabei kommt ins⸗
beſondere die ehre der Moraliſten de obligatione Secreti naturalis
In Betracht.

17 Des näheren iſt bei den Ueberſchreitungen, wir
hier reden, eine dreifache Verkehrtheit un rwägung 3u ziehen, nam
lich Die Befriedigung eines ungeordneten Wiſſensdranges, den
man gemeinhin Neugierde nennt (Vgl St Thom 167.)

die Schädigung der Nächſtenliebe; die Verletzung der Aus
gleichenden Gerechtigkeit. Wir ürchten keinen gerechten Wider  2
ſpruch, enn wir bezüglich des erſten Punktes den aufſtellen:
Die Befriedigung der Neugierde als d. h für ſich allein und
abgeſehen von jeder mitunterlaufenden Verletzung der Liebe oder der
Gerechtigkeit, bleiht immer und Uunter allen Umſtänden nuL eine
äßliche Sünde Wir en bei: die erletzungen der Gerechtig⸗
eit und wohl auch die erletzungen der Nächſtenliebe ſind threr
Qatur nach er ſündha ſo jedoch, daß die eine wie die andere
der letztgedachten üUgenden auf threm Gebiete eine enge leichter
Vergehen zulaſſen Dabei iſt ES klar, daß die Verletzungen der Ge
rechtigkeit Iim Vergleiche 3 den erletzungen der e ſtrenger 3
beurteilen ſind les vorausgeſetzt liegt eS Tage, daß ‘eS
Fälle gibt, ungeordnete Neugierde, Liebloſigkeit und Ungerech
tigkeit gemeinſam und zudem noch alle drei in recht bedeutendem
Maße auftreten. In der ege aber ſtehen In jenen ällen,
die Gerechtigkeit un auffallender Weiſe verletzt wird, die Neugierde
und die Liebloſigkeit ſo H Hintergrunde, daß ſie neben der Unge

Rückſichtlichrechtigkeit kaum ernſtli In Betracht gezogen werden.
der Verletzung der e iſt dies umſo begreiflicher, weil jede Rechts  25  2
verletzung threr Natur nach auch die Liehe ſchädige So bleibt In
dieſer Hinſicht nUL noch die Doppelfrage übrig: Darf rückſichtlich
des Leſens fremder Briefe mitunter bloß auf ungeordnete Neugierde
mit Ausſchluß jeder namhaften Verletzung der Liebe und der Ge
rechtigkeit; und Iun anderen en bloß auf Verletzung der Nächſten⸗
e ohne Verletzung der ausgleichenden Gerechtigkeit erkannt werden?

Diesbezüglich ſtellen wir vor allem den Satz auf Es kann
Fälle geben, das unbefugte eſen eines fremden Briefes weder
die Gerechtigkeit noch die Nächſtenliebe ädiget, ondern einzig die
Neugierde befriedigen will; oder zUum wenigſten die allenfalls
mitunterlaufende Verletzung der lebe und Gerechtigkeit ſo gering⸗
fügig erſcheint, daß ſie keiner rnſten Beachtung wert iſt Zum Be⸗
weiſe für dieſe Behauptung dürfte folgendes Beiſpiel vollauf enügen.
ne ausfrau weiß von hrer braven und durchaus We



Dienſtmagd, daß dieſelbe den Beſuch einer gleichgeſinnten Freundin
in Ausſicht hat; die Zeit des gedachten Beſuches war indeſſen bis
her noch unbeſtimmt. Da bringt der 0  Oteé für die Dienſtmagd
einen rief, der zunächſt der Frau in die Hand gegeben und von

dieſer ſofort Qus verſchiedenen Anzeichen als von der vorgedachten
Freundin ſtammend, Tkannt ird Die Frau übergibt den Brief
der Adre atin Dieſe ne und 1e ihn; dann legt ſie ihn 9e·
faltet Iun eine offene Lade thre Schlafzimmers. ald muß die Magd

halber einen Gang machen Unterdeſſen ſucht die Frau nach
dem Briefe und 14 ihn, In der feſten Ueberzeugung, der Brief könne
ni nderes enthalten, als nähere Aufſchlüſſe ber die Zeit des be
vorſtehenden Beſuches Sie hat ganz richtig erraten; und ſo legt ſie
den Lie ganz befriediget wieder ſeinen Platz Daß hier Eln
unbefugtes eſen eines fremden Briefes vorliegt, wird nicht MN Ab
rede geſtellt werden können; die Frau verdient omit thre
Benehmens gerechten Qde Aber eine Verletzung der Gerechtigkeit
oder eine Verletzung der e vermögen wir In demſelben nicht 3u
entdecken Wenigſtens ird jeder Urteilsfähige geſtehen, falls
hier derartige Verletzungen vorliegen, ſeien dieſelben kaum nennenswert

19 Schwieriger und wichtiger iſt die rage, ob derjenige,
welcher das unbefugte eſen eines fremden Briefes auch dann noch
fortſetzt, enn 6 auf wichtige und ganz geheime inge geſtoßen iſt,
oder der vielleicht gerade zum wecke, derartige Dinge In Er
ahrung 3u bringen, das eſen herantritt, immer neben der Liebe
auch die Gerechtigkeit, und zwar vorherrſchend die Gerechtig⸗
elt verletzt. EL dieſen un rücken ſich die Moraliſten ziemlich
ſchwankend Aus Noldin ſagt, wie wir ſchon geſehen aben das
Erbrechen und das Leſen auf gleiche Linie ſtellend — alſo Alienas
Iteras aperire aut apertas t CCreto Servatas legere, DEL
St. peccatum genere 8U0 COntra justitiam; quilibet
amgue Jus Strietum 1 SuulIII S6ECretun

Staller läßt Iun der eingangs angeführten die Neben
rage, ob die Verletzuug des Briefgeheimniſſes als Verletzung der
32  18 oder der Liebespflichten anzuſehen ſei, ganz unberührt. Buſem

2
baum ſchreibt: Si Iteras aD a¹ dilaeratas t 1 PUblicum
4 domino abjectas Tecolligas t junctis Dartibus egas, 29. 80¹
Curiositate. peccatum veniale 681 Recte tamen Laym.,
Alemn Caritate teneri NOII manifestare SECretum 118 Conten-
tum. 81 damnum inde Cujuspiam provenire pOssit: Imo, a  1
revelans ejummodi Secretum. cujus notitiam Ctlam juste acquisivit.
COntra justitiam peccabit, 81 intelligat, audientes notitia USur0OS8
ad damnum mjuste inferendum Im Vorbeigehen ſei
emerkt, daß eS ſtreng genommen nderes iſt, Dinge, die man*

RSSSNTNNTRNN‚
bereits weiß, d. i. Geheimniſſe, die man beiſpielsweiſe Urch einen
glücklichen Zufall in Erfahrung brachte, einem Dritten mitzuteilen;

nzer  ——  C „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1903.

Waarlnt



und etwas anderes, un das Erkennen bisher unbekannter Dinge un

beſcheiden ſich einzudrängen. Erſteres nenn man gemeinhin Ver
letzung des natürlichen Geheimniſſes; letzteres trifft zu, man
im nächſtgelegenen Sinne von Verletzungen des Briefgeheimniſſes
ſpricht Nach dieſen Vorbemerkungen gehen wir zur Beantwortung
der letztbezeichneten rage über und beginnen naturgemäß mit dem,
was ant wenigſten Schwierigkeit (Teite

Rückſichtlich ſchon geöffneter Briefe iſt die Verletzung Le
Geheimniſſes offenbar dann Qn ſchreiendſten, jemand zuerſt
durch gewaltſames oder künſtliches Oeffnen einer wohlverſchloſſenen
Ade zum fraglichen Briefe ſich den Weg Ahn dann den Inhalt
des Briefes, der vielleicht inge von großer Wichtigkeit In ſich ſchließt,
ur enaues Leſen ſich aneignet, endlich dieſen Inhalt zum Nach
Clle des Adreſſaten oder des ſenders ausnützt und iellei oben⸗
drein noch anderen erſonen zu ähnlichen Zwecken zugänglich macht
Hier YI die Verletzung der Gerechtigkeit ſo offen hervor, daß ſie dem
ganzen orgehen das eigentliche Gepräge aufdrückt, und die neben⸗
herlaufende Schädigung der Liebe und die ungeordnete Neugierde
ſozuſagen öllig erdeckt Beſieht nian ſich die vorliegende H  8  2
verletzung genauer, ſo kommen an ihr verſchiedene Teilmomente Uum
Vorſchein. Wir Aben nämlich da eln rechtswidriges Erbrechen
oder Oeffnen der fraglichen Lade Da kommt emn unbefugtes
Ausnützen von Kenntniſſen, die bisher ausſchließlich igentum anderer
varen und auf ungerechte Weiſe erworben wurden. Zwiſchen beiden
In der Mitte liegt das unbefugte eſen des Briefes als ſolches
Daß die zwei erſtgenannten Momente des vorgeführten Geſamtver⸗
gehens als Verletzungen der ausgleichenden Gerechtigkeit gelten müſſen,
ieg Qam Tage Soweit eS ſich AUm ehrenrührige Dinge oder Um
materiell ausnützbare Dinge handelt, iſt auch das unbefugte Leſen
als ſolches oder für ſich llein genommen als gegen die Geſetze der
Gerechtigkeit verſtoßend anzuſehen. Bezüglich ſolcher inge gilt offen
bar der von Noldin aufgeſtellte Grundſatz: Uilibe Jus Striétum
habet 11 SuUuIII SECTetum Dadurch, daß man einen Brief, nachdem

ihn geleſen hat, ſorgfältig Iin einer Lade verſchließt, gibt man
unzweideutig verſtehen, daß ſein nhalt keinem Dritten zugäng⸗
lich ſein, ondern vollſtändig verborgen und egraben leiben ſoll
Weil dazu enn Recht hat, iſt neben dem Erbrechen der
Lade auch das darauffolgende Leſen eine eigene Ungerechtigkeit. Eines
wollen wir in dieſer Hinſicht noch bemerken: In Oeſterreich und In
Staaten ähnliche Geſetze mn Kraft ſind, kann der reſſat die

ihn gerichteten und für die Zukunft aufbewahrten Briefe, dadurch
daß 0 dieſelben nach genommener Einſicht ſofort Siegel legt,
Unter den beſonderen Schutz der Staatsgeſetze ſtellen. Daraus olgt,
daß man das hier beſprochene ergehen n den gedachten Ländern
und wohl auch überhaupt mit dem förmlichen Erbrechen b  Er  —
ſchloſſener Briefe nicht ganz auf gleiche Linie ſtellen darf
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Gegen einen der ſoeben aufgeſtellten Lehrpunkte kann fol
gendes Bedenken geltend gemacht werden. Man kann ſich den Fall
denken, un dem ſowo das Erbrechen der Lade, der 11e geborgen
war, als auch das Leſen des Briefes ſe Aus reiner Neugierde
erfolgt iſt Wir können eiſetzen: Der neugierige eſer war vom
Anfange entſchloſſen und iſt eS auch jetzt noch, die gewonnenen
Kenntniſſe In keinerlei Weiſe auszunützen und die in Erfahrung E·
brachten Geheimniſſe, die viellei für den Adreſſaten höchſt ehren  2
rührig ſind, für immer un ſeiner Tu verſchließen. Bleibt auch
unter dieſen Vorausſetzungen — ſo kann man fragen das eſen
des Briefes als ſolches abgeſehen oder getrenn von dem vor
ausgehenden Erbrechen der ſchützenden Lade chwer ſündha und
näherhin eine ſchwere Verletzung der Gerechtigkeit? Wir ant
worten Daß auch ˙o noch eine un und näherhin eine Verletzung
der Gerechtigkeit vorliegt, kann auf Grund des Geſagten nicht be
zweife werden. Der Adreſſat hat nun einmal das Recht, die Ge
heimniſſe ſeine Briefes ſtrengſtens bei ſich ehalten. Aber
die beſtimmtere und ſtrengere Behauptung, daß un ſolchen G  en
eine er ſündhafte Ungerechtigkeit vorliegt, läßt ſich eln weiterer
Zweifel vorbringen. Solange jede Ausnützung der fraglichen Kennt  2  2
ni und jede matertelle Schädigung des Adreſſaten oder des Ab
enders Habe und Gut vollſtändig ausgeſchloſſen bleiben, en
Unter allen Dingen, die hier in Betracht Immen können, offenbar
ehrenrührige Dinge allerſchwerſten in die Wagſchale. Nun iſt

aber nach dem Urteile namhafter Theologen (vgl Alph 00
IIIOT 973) keine ſchwere ünde, jemand ern ihm zu
ällig bekanntes Verbrechen eines noch o unbeſcholtenen annes nUL
einer einzigen, wohlverſchwiegenen Perſon mittei Da räg man
unwillkürlich: Warum ſoll von dem unbefugten eſen eines fremden
Briefes von noch ſo ehrenrührigem W  nhalte, Unter den oben gekenn⸗
zeichneten Vorausſetzungen, nicht ähnliche elten? Wird 10 durch
beſagtes Leſen die Kenntnis des entehrenden Umſtandes oder Ver
gehens, ganz ähnlich Die Im 0  N Vergleichsfalle, nUuL einer
einzigen Per

ſon vermittelt, die ſich jedenfalls, und lellei
gunz mit Recht, für vollkommen verſchwiegen hält

—NM  — Zur vollen Würdigung der zwei übrigen von den oben
dargelegten Schuldmomenten iſt folgendes zu erwägen. Das Erbrechenoder künſtliche Oeffnen eines Schloſſes und das unbefugte Usnützenfremder Geheimniſſe bilden, beſehen, zwei ſich ſelbſtändigeRechtsverletzungen, von denen die etztere und für ſich die ſchwerere
iſt Doch beſehen wir uns beide Punkte der EI nach 9EDas gewaltſame Erbrechen oder unbefugte Oeffnen fremderKäſten und Schlöſſer kann verſchiedenen Zwecken Unternommen
werden. Es kann unternommen werden, Uunl Geld oder ertſachenentwenden; eS kann, wie In unſerem Falle, ſtattfinden, 9Eeime Briefe eines Dritten In die Hand zu bekommen; mitunter iſt



C5 vielleicht Elnzig der Vorwitz oder das Beſtreben 3 erfahren, was
denn der geheimen Lade eigentlich enthalten ſei Das Vor
gehen iſt ſeiner atur nach doppelt ſchuldbar, dabei die Lade
oder deren Verſchluß geſchädigt werden oder wenn die Lade QAus
Vergeßlichkeit von dem Qter nach 9 chehener Tat nicht wieder ver
ſchloſſen würde Allein auf die Tragweite dieſer erſchwerenden (Cben-⸗
umſtände wollen Wwir nicht naher eingehen Wir E nuLr Das
eigenmächtige Oeffnen eines Verſchluſſes renn für ſich betrachtet oder
Elnnzig ur Befriedigung ungeordneten, aber ſich ni folgen
chweren Neugierde kann, abgeſehen von poſitiven Geſetzen, die En

ſo ergehen Aus Gründen für alle Fälle ſtreng verbieten,
nicht wohl als were Sünde bezeichnet werden Was die Abſicht
verborgene inge unbefugter Weiſe ans Licht 3u ziehen und zUum
0  Elle Anderer für ſich auszunützen ſowie die tatſächliche Aus
ührung ſolcher 1  en anbelangt ſo äng die Größe der darin
liegenden Verſchuldung und näherhin der betreffenden Ungerechtigkeit
offenbar an erſter von der Wichtigkeit oder Tragweite der
fraglichen Geheimnif ab les Iſt der tiefſte Grund warum die
Moraliſten ſie vom unbefugten brechen und Leſen fremder
Briefe reden und das Maß der betreffendenu feſtzuſtellen en
Elnzig oder doch ganz vorherrſchend auf die Wichtigkeit des Inhaltes
der fraglichen Briefe Rückſicht nehmen und der materiellen Verletzung
der Briefe ſelbſt durch Erbrechung des Siegels oder Umſchlages oder
des Eindringens Elne fremde Wohnung U dgl keine Erwähnung tun

Aus dem ſoeben aufgeſtellten Grundſatze ergibt ſich der
chluß Alſo Id das Werturteil Über das unbefugte eſen Ce  S

fremden Briefes bwie über die unbefugte Veröffentlichun und Aus
nützung ſeines Inhaltes durch den Nebenumſtand, daß der fragliche
Lie Adreſſaten keineswegs ſorgfältigſt L*

oſſen aufbewahrt
wurde, ſondern viellei n ſeinem Zimmer mehr oder weniger en
alag bder ihm gelegentlich auf der Straße Qus der Taſche fiel,
weſentlichen nicht verändert Denn was IN dieſer Angelegenheit den
Ausſchlag gibt iſt wie ſoeben ezeigt wurde nicht die Art und Elſe
wie der Brief erwahr Ird ondern de Inhalt Verbindung
mit dem naturgemäßen E und der naturgemäßen Verpflichtung,
daß gewiſſe inge geheimgehalten werden können und en (Secre-
tum naturale) So und nur ſo Ird ES erklärlich die Mora⸗
liſten den Satz aufſtellen Legens alterius Iteras graviter peccat
DEl 86U genere 80 Ury 6 ohne auf die Nebenfrage
u  1 nehmen Wie der betreffende rie dem unbefugten Leſer
zugänglich wurde

Noldin ſetzt allerdings Een gewiſſe Beſchränkung bei, indem ſagt
peccatum X gSenere 80 VI COntra justitiam 6.0 Allein hat 5 Unter
Alienas Iteras ADPErire aut AaDertas t Secreto Servatas legere Der St

laſſen, näher 3 beſtimmen, Unter welchen Umſtänden Eln 1e als „geheim
gehalten“ angeſehen werden nne und NI
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Indeſſen darf der Forſcher der 3u allſeitiger Klarheit vor
dringen will, über die etzthin berührten Nebenumſtände doch nicht
ohne weiteres hinweggehen. Wenn wir das eſen des Offen aliegen⸗
den Briefes mit dem Leſen des aus verſchloſſener Lade ervorge—
zogenen der Hauptſache nach auf gleiche Linie ſtellten, ſo geſchah es
unter der ſchweigenden Vorausſetzung, daß die Einſichtnahme un den
fremden Brief in beiden en ſchlechthin als eine unbefugte 3u
gelten habe Da erhebt ſich Vie von ſelbſt die Nebenfrage, ob In
eiden en ganz In gleicher Allgemeinheit und mit gleicher Be
ſtimmtheit von einem unbefugten eſen die Rede ſein könne. Gegen
die vorgebliche Gleichheit kann folgender Einwand rhoben werden.
Der Beſitzer oder der Le iſt offenbar der rechtmäßige Herr des

ihn geri  eten und von ihm eröffneten Briefes Als ſolcher ird
eL Im allgemeinen auch ber den Inhabt de Briefes frei verfügen
können. Er kann ſomit, wenigſtens innerhalb gewiſſer Grenzen, auf
die Geheimhaltung ſeiner Briefe verzichten. , Unter der Voraus⸗
ſetzung, daß die Geheimhaltung eines Briefes Aus was immer für

Grunde moraliſch unmögli geworden iſt, wird EL auf der
Forderung des Geheimhaltens vernünftiger elſe nicht mehr eſtehenkönnen. Daraus ergeben ſich wichtige olgerungen. Die Tatſache,
daß jemand einen Brief nicht ſogleich ſorgfältig erwahrt, ondern
a oder dort ziemlich ſorglos liegen läßt, zeigt deutlich genug, daß

auf die Geheimhaltung dieſes Briefes verzichtet oder daß eU auf der
ſelben wenigſtens nicht mit aller Strenge beſtehen will ſt eln offenerrie dem Adreſſaten auf ffener QAus der 0 gefallen, ſo
ſcheint das Geheimhalten desſelben zur Unmöglichkeit und die ent
ſprechende Forderung vernunftwidrig geworden zu ſein.

25 Wir halten weder die eine noch die andere von dieſen zweiFolgerungen für vollkommen ſtichhältig. Aus dem mſtande, daß
jemand einen Brief, anſtatt ihn ſorgfältig 3u ver  ließen, Hi ſeinemWohnzimmer ſorglos liegen läßt, ſchließen 3u wollen, der 10  0 habedie Veröffentlichung ſeines Inhalts oder wenigſtens die ein⸗
fache Einſichtnahme ni einzuwenden, iſt offenbar eine Ueberſtürzung.Was ſodann den uſd betrifft, enn Brief dem Adreſſaten aus
Unachtſamkeit abhanden kommt, ſo iſt die ganz allgemein gehalteneBehauptung, damit ſei eS das Geheimnis ein⸗ für allemal 9Eſchehen enſa eine Uebertreibung. Zur Wahrung des fraglichenGeheimniſſes genügt ES, daß der Finder eines Briefes, ähnlich Vie
der Finder aAnderer Wertgegenſtände, ſeine Pflicht tue, daß er
den rief, ſoweit * tunlich iſt, dem Adreſſaten oder allenſa dem
Abſender ungeleſen zurückſende oder wenigſtens über den nhalt ſeinesFundes, ſoweit die Dinge bedeutſam erſcheinen, renges Stillſchweigenbeobachte. Eines aber lauben wir zur Milderung des Geſagten bei⸗
ügen 3u ſollen: Wer den Inhalt eines vom Wege aufgeleſenen oder
Im Zimmer de Adreſſaten ziemlich offen daliegenden Briefes ausnütztoder In die Oeffentlichkeit zie iſt Aus dem oben vorgeführten Grunde



verhältnismäßig weit glimpflicher zu beurteilen, als jener, der nuu

durch das Oeffnen einer wohlverſchloſſenen Lade zu dem fraglichen
Briefe gelangen onnte.“

2 Zur Ergänzung und näheren Erklärung des Geſagten dient
folgendes. Scavini ſchreibt uae dilacerata 1 publicam Viam de-
jiciuntur, DTIO derelitis habentur; legere quisquis otest

81 nim d0—61 COnVvertere IN 8U1 Utilitatem, absque injustitia;
minus legi noluisset, buera cComburere, 1101 11 publicum
dejicere EII tamen veniale, 81 10 Hat curiositate): 112 plures
CU Lugo t Roncaglia Sed OCrOoix t a1¹¹ probabilius COhntra-
dicunt; 306 enim 1P80. quod dominus 28 minutim dilaceravit,
Satis Ostendit, TENI velle. Ut legantur; EX industria S0 8.
COlligere 681 fraudulenter 6.0 Dazu Iin ürze folgendes.
Was namentlich die Re im Unterſchiede zu den Liebes
Pflichten betrifft, ſo äng die Entſcheidung der obſchwebenden rage
keineswegs In letzter Linie vom en des urſprünglichen Brief⸗
eſitzer ab; ſondern ausſchlaggebend iſt hier die Nebenfrage, ob der
re

＋ Unter den von ihm ſelbſt herbeigeführten Umſtänden noch
vernünftiger Weiſe fordern kann, daß der fragliche Brie von nie⸗
manden geleſen oder wenigſtens von niemandem ihn ge
nützt werde Die allgemein gebilligte Begriffsbeſtimmung des ieb
ſtahls lautet Furtum St Dlatio Tei alienae invito rationabiliter
domino. Aehnlich ird man alſo auch in die Begriffsbeſtimmung
der ſchuldbaren und namentlich der rechtswidrigen Verletzung des
Briefgeheimniſſes einen uſ wie „invita rationabiliter Personaà
laesa“ einfügen müſſen leS iſt eS aber, was in dem von Scavini
gekennzeichneten Falle AL In rage kommt Jedenfalls iſt nicht zu
überſehen, daß große Moraliſten ziemlich entſchieden für die mildere
und mildeſte Anſicht eintreten. (Vgl Ballerini-Palmieri, OPUS IIIOIL
tr SecCt. II —99⁰

27 Hier iſt der geeignete Ort zur Beſprechung der oben
gedeuteten rage, ob das unbefugte Leſen fremder Briefe, ſo oft
über den leichten Fehler ungeordneter Neugierde hinausgreift, immer
die Gerechtigkeit, und nicht viellei mitunter wenigſtens — bloß
die Liebespflichten verletze. Vor allem ſei emerkt, daß die Entſcheidung
dieſer rage, olange ſie ganz unbeſtimmt gehalten iſt, nicht von
ſehr großer Wichtigkeit erſchein Denn eS ieg Tage, daß EeS
nicht bloß auf dem Gebiete der Nächſtenliebe, ondern auch auf dem
Gebiete der ausgleichenden Gerechtigkeit und olglich auch In der
Verletzung des Briefgeheimniſſes, ſelbſt dieſelbe als Verletzung der
Gerechtigkeit ſich kennzeichnet, neben chweren Uebertretungen auch
leichtere, 10 ſehr leichte geben kann. Die rage ſelbſt betreffend,
wurde ſchon oben (u 19) emerkt, daß die Moraliſten diesbezüglich

Was das infache Leſen ſolcher Briefe betrifft, iſt neben anderem nament⸗
lich auch das oben (u. 21 Geſagte 3u beachten.
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ſich ſehr ſchwankend ausdrücken. 4es gilt auch von Scavini, indem
27 gelegentlich alſo chreibt: Guodsi i1lle, —9u vCI 20 quelm Itéerae
mittuntur. praevideatur 10 PTO gravi Sibi 1nr 114 habiturus rit
dhue mortale COntra Caritatem, Ctiamsi 168 11 18 Iteris
—10 Sint 181 levis momenti, idque ratione gravis tristitiae inde
Oriturae 69 Udem wurde oben gelegentli ſchon etont, wie
9on gar vielen Moraliſten In weniger löblicher Weiſe das infache
Leſen remder Briefe mit dem Erbrechen derſelben auf gleiche Linie
geſtellt ird Wir begnügen uns In Betreff dieſer nicht ehr wichtigen
rage den Satz aufzuſtellen: Es dürfte ſich nicht ſo leicht mit voller
Gewißheit beweiſen aſſen daß die Verletzung des ſelbſtverſtändlichenGeheimniſſes (Violatio CCreti naturalis). womit das Briefgeheimnisund deſſen Verletzung auf gleiche Linie geſtellt werden kann, immerInn

N
neben der Liebe auch der Gerechtigkeit widerſtreite.) Es ſcheint viel⸗
mehr, was insbeſondere das Briefgeheimnis betrifft, von ſelbſt ein⸗
leuchten ſein, daß eln fremder Vie inge enthalten kann, deren
Offenbarung oder Weiterverbreitung einerſeits weder die Ehre nochdie materiellen Intereſſen ſei eS des Adreſſaten oder des Abſendersmerklich ſchädiget und doch auf der anderen (lte dem Adreſſatenoder dem Abſender einen kleineren oder größeren Verdruß bereitet
Wir fragen 0  en wir hier nicht eine Verletzung der Liebespflichtenohne merkliche Verletzung der Gerechtigkeit?

28 Zur weiteren Klärung der Sache ſtellen wir die rageWie verhält eS ſich näherhin mit der Verletzung der Gerechtigkeit,
enn die Geheimhaltung eines Briefes Im Unterſchiede Ardreſſateneinzig IM Intereſſe des Abſenders oder eines Dritten elegen iſt?Darüber kommen Uuns folgende Gedanken. iſt kein Zweifel, daßder In die Hände des Adreſſaten gelangte und von ihm bereits ge⸗öffnete Brief ausſchließliche Eigentum des Adreſſaten iſt Darum

eerrt kann die unbefugte Einſichtsnahme In denſelben als nuLr dem
Adreſſaten, und nicht auch einem Dritten, ſelbſt dem Abſender N·ber als förmliche Rechtsverletzung angeſehen werden. Erklären wir
die Sache etwa einläßlicher. Wer un einen ereits eröffneten Brief,in dem ehrenrührige Dinge über den Abſender oder über einen
Dritten zu leſen ſind, unbefugter Weiſe Einſicht nimmt, der iſt niteiner Perſon zu vergleichen, die den Willen des Hausherrnin eln fremdes Haus ſich eindrängt, uin der dortigen Geſellſchaftehrenrührige inge anzuhören, die nicht den Hausherrn, ſondernauswärtige Perſonen betreffen. In einem ſolchen Falle muß dasEindringen in das fremde Haus für ſich allerdings alsRechtsverletzung, als Mißachtung des Hausrechtes, gelten; dasAnhören der fraglichen Ehrabſchneidungen hingegen kann als ſolchesabgeehen von jeder Weiterverbreitung der ſo 9E

0 Vgl. Brixener Prieſter⸗Konferenz-Blatt 1893, 242 f



hörten Dinge, nicht als Verletzung der Gerechtigkeit, ondern bloß
als Vergehen gegen die Nächſtenliebe gekennzeichnet werden.“)

Hiemit glauben wir die Geſichtspunkte, Unter denen
Unbefugte Leſen remder Briefe beurteilen iſt, un ſyſtematiſcher
Ordnung und mit annähernder Vollſtändigkeit dargelegt 3u haben
Die Entſcheidung der rage, ob n dieſem oder jenem Einzelfalle nach
objektiver Schätzung eine ſchwere oder bloß eine äßliche Verſchuldung
vorliegt, iſt, ähnlich wie beim Unterſchiede zwiſchen chwerem und
leichtem iebſtahl, oft ſehr ſchwierig und muß ſchließlich dem Gut⸗
＋

en Urteilsfähiger Männer überlaſſen werden. Wir ſelbſt möchten
beim einfachen eſen fremder Briefe, abgeſehen von jeder unbefugten
Ausnützung oder Weiterverbreitung des ꝗ

nhaltes, ſowie von jeder allen—
falls mitunterlaufenden Verletzung des Haus und Eigentumsrechtes
durch Tbrechen oder künſtliches Oeffnen von Türen und öſſern,
nicht ſo EI auf ſchwere erkennen. Daß und inwieweit
eS Fälle gibt, nicht bloß das geheime Leſen, ondern ſe das
brechen fremder Briefe von jeder U freizuſprechen iſt, ſoll
der olgende Abſchnitt näher erörtern

C welchen Umſtänden i ſt 5S geſtattet, fremde
Briefe 22  Een und ſe 3 erbrechen?
Auf dieſem neuen Forſchungsgebiete ſind wieder ſofort

mehrere Hauptfragepunkte auseinander halten Naturgemäß
beginnen Dir auch hier wieder mit dem leichteſten. Wir meinen

* glei agen Fälle, wo ſtreng genommen nicht
den llen der QAnt Briefgeheimniſſe unmittelbar intereſſierten

Perſonen, ſondern mehr oder weniger mit deren Einverſtändnis Vor
ird Diesbezüglich chreibt Scavini: 166 tum apeérire

tumn legere Iteras alienas 81 habeatur COnSEIISUS Saltem
ACitus I1Ilius. —9u VoI 0 quem Iterae mittuntur, 10
Speciali 16  6 prohibeatur; Ubi enim COnSellsUs, nequit 6886 M-
juria. C.) Staller geht in der eingangs ausgeſchriebenen
noch einen Schritt weiter; denn EL gibt ſich ausdrücklich auch mit
dem „COnsensus rationabiliter praesumptus“ zufrieden. Ganz ähnlich
Gury (I 6%, der ogar den vorſichtigen uſd „Tationabiliter“ fort
läßt Man önnte an die genannten Moraliſten ſofort die rage
ſtellen, ſie neben dem Eröffnen und eſen remder Briefe
bei dieſer Gelegenheit nicht auch noch von der äußeren Ausnützung
ihres Inhaltes ſprechen Hat leſe Zurückhaltung thren g9  E Grund

1 Bei Gury iſt bei Beſprechung der Ehrabſchneidung folgendes leſen
Guomodo peccat audiens detractionem? SSD CCCat cCerte graviter 60H—
tra justitiam, qui Cfficaciter indueit allum Ad detrahendum. Resp bececat
graviter Contra caritatem, qui gaudet de detractione gravi ab 110 Acta, quia
gaudet de damno gravi proximi Supeérior peccat COntra caritatem.
Probabilius autem II0I peccat Contra justitiam 453) C beruft ſich
Gury auf Alph 979

rer,.
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oder ſoll die Ausnützung als naturgemäße olge n den zwei anderen
Punkten mit inbegriffen ſein? Doch zur Sache Daß der rund⸗
gedanke der ſoeben berührten ehre zuläſſig und richtig iſt, ieg
Tage eL ebenſo klar iſt daß dieſe ehre eine recht vorſichtige
Auslegung und mehrſeitige Beſchränkungen erheiſcht Beſehen wir
uns die Sache genauer.

31 Zuerſt faſſen wir den Fall ins uge, eine Usdrück
liche und zugleich vollkommen unerzwungene Erlaubnis vorliegt;
und war von Seite des Adreſſaten. Daß Uunter dieſer Vorausſetzung
das Oeffnen des betreffenden Briefes geſtattet ſein muß, ieg auf
der Hand oder enn man lieber will ird durch den bei
Scavini vorgeführten Grund vollgiltig erwieſen. Der geſchloſſene mit
reſſe verſehene und dem Adreſſaten zu übergebende Tie gehört
ausſchließlich oder doch erſter Stelle dem Adreſſaten; der Adreſſat
wird alſo IMm gedachten Sinne Üüber den Lie verfügen können.
Was aber des weiteren die äußere Ausnützung des Briefes betrifft,
ſo ſtehen die Dinge nicht ſo einfach Soweit eS ſich einzig dieSS Intereſſen des Adreſſaten, Uum deſſen Ehre oder ander—⸗
weitige Vor und Eile handelt, ˙ kann der Adreſſat allerdings
frei arüber verfügen, beziehungsweiſe vollſtändig derſelben ſich be
geben Aber wir müſſen ſofor beifügen: In der einfachen Erlaubnis,
daß ern Dritter den Lie öffnen und eſen Urſe, iſt noch nI
ohne weiteres eln ſo folgenſchwerer Verzicht eingeſchloſſen. Namentlich
Im Falle, wichtige Dinge In rage kommen, wäre zu
ſagtem we eine beſtimmtere Erlaubnis des Adreſſaten erforderlich.

Was die V

ntereſſen eines Dritten und namentlich die Ehre eines
Dritten anbelangt, ſo ieg eS Tage, daß arüber weder der
Adreſſat noch der Abſender des Briefes willkürlich verfügen kann.
Und Die CS n dieſer Hinſicht mit den Intereſſen des Abſenders?
Ziemlich einfach; nämlich dadurch, daß ꝰ die fraglichen Geheimniſſe
dem Briefe anvertraute, hat 7 dem Adreſſaten gegenüber derſelben ſichbegeben aber an und für ſich eben nuLr dem Adreſſaten gegenüber, nichtaber für weitere Kreiſe. leſe inte genügen, der Hand der all
gemeinen giltigen Moralprinzipien alle einſchlägigen Fragen oder Zweifel
3 löſen GES lohnt ſich der Mühe, Im Lichte der geſtreiften Grund
ſätze auf das einfache Leſen eines mit Erlaubnis des Adreſſaten geöffnetenBriefes zurückzublicken. Die Erlaubnis Oeffnen egreift allerdingswie von ſelbſt auch die Erlaubnis 3Uum Leſen un ſich Allein ſelbſt hierbedarf CS einer weiſen Vorſicht. (L. der Bevollmächtigte, wie ETL im
Verlauf des Leſens auf außerordentlich wichtige und heikle inge und
namentlich auf inge tößt, die für den Abſender oder fürden Adreſſaten, oder für einen Dritten ehrenrührig ſind, und
iſt andererſeits der Inhalt des Briefes dem Adreſſaten vorausſetzlichnicht von vorneherein vollſtändig bekannt, ſo wird EL IM Leſen bei
aller Neugierde innehalten, beziehungsweiſe Um erne beſtimmtere Er
laubnis, eſen 3u dürfen, nachſuchen müſſen. Wie eit ſodann



der Adreſſat die erbetene Erlaubnis gewähren und wie weit der Be
vollmä  gte  I von der gegebenen Erlaubnis Gebrauch machen darf,
iſt teilweiſe nach den Grundſätzen der DOTA über die Ehrabſchneidung
und über das Anhören derſelben, teilweiſ nach den Grundſätzen Üüber
die wohlgeordnete Selbſtliebe und über die pflichtgemäße orge für
die eigene Ehre zu beurteilen

35 Sollte en Poſtbeamter mn einem Staate, das Briefgeheim⸗
nis durch beſondere Geſetze eſchützt iſt, vom Adreſſaten oder überhaupt
von kompetenter Clte um Oeffnen oder zUum Zurückziehen eines be
ſtimmten Briefes bevollmächtigt, beziehungsweiſe beauftragt werden,
o mu derſelbe in der Ausführung dieſes Auftrages oder imt Ge
brauche einer ſolchen Erlaubni vorſichtig zu Werke gehen, UmM

jedem Verdachte, ſeine Amtspflicht verletzt Aben, wirkſam 3u
beugen. Privatperſonen gegenüber bereiten die das Briefgeheimnis
ſchützenden Geſetze diesbezüglich keine Schwierigkeit; denn dieſe Geſeze
vollen nUur die E des Adreſſaten wahren; und zudem können die
für Privatperſonen feſtgeſetzten Strafen nicht anders als auf das Aus
ruckliche Begehren des Geſchädigten in Anwendung ommen.

Scavini ma zwiſchen dem Falle, wo die Erlaubnis zum
Oeffnen eines Briefes vom Adreſſaten gegeben wird, und dem Falle,
wo ſie vom ſender Usgeht, einen Unterſchied. Wir können dies
nicht vollſtändig billigen Zweifelsohne kann der Abſender oder Ver
faſſer eines Briefes und für ſich das noch nicht geſchloſſene
reiben einem Dritten zul Einſicht überreichen oder das ereits
verſchloſſene, aber noch nicht der Poſt übergebene, zum Oeffnen und
zum Leſen einhändigen laſſen Ebenſo eS dem Abſender natur
gemãa auch nach geſchehener Uebergabe des Briefes an die Poſt
immer ſrei, einen Dritten Üüber den Inhalt des Briefes mündlich
oder ſchriftlich, durch Ueberreichung des zurückgebliebenen Kon⸗
zeptes, elehren. Anders aber eS mit der rage, ob der Ab
ſender einen Poſtbeamten oder eine Privatperſon erlaubter und
giltiger Weiſe bevollmächtigen kann, den ereits der Poſt übergebenen
und mit dem Po  em verſehenen Brief Un von vollſtändig
eingehändigten Briefen ganz 3u chweigen zu erbrechen und 3
leſen.) Dieſe rage glauben wir QAus folgendem Grunde verneinen
3u müſſen Durch die Uebergabe die Poſt verbunden mit der
Entgegennahme von Seite letzterer iſt der Brief um vollen und
ausſchließlichen igentum des Adreſſaten geworden; omit hat der
Abſender jede Verfügungsrecht über den Brief als Brief verloren. ?)

Selbſtverſtändlich kann der Abſender eines Briefes auch niemanden
bevollmächtigen, mn den beim Adreſſaten allenfalls noch vorfindlichen Tie gegen
den Willen des etzteren ſich wie immer Einſicht —2 verſchaffen 5 Hier könnte
man auch fragen, wann oder Unter welchen Bedingungen der Abſender einen
von der Poſt ſchon mn Empfang genommenen Brief wirkſam zurückfordern kann.
Allein dieſe Frage gehört nicht unmittelbar Zum Gegenſtande unſerer Unter  2
ſuchung; er gehen wir n ſie nicht näher eln.



Iü dieſe Anſchauung richtig, dann Qre E die Sache objektiv be⸗
trachtet, auch nicht geſtattet, beim Abſender eines Briefes nach 9E
ſchehener Uebergabe die Poſt eine einſchlägige Erlaubnis nachzuſuchen
und wirkſam auszunützen. Wir geben Iunde zu, daß In dieſer
Angelegenheit die Verſuchung nahe iegt, die Er  aubnis des en
ders mit der Erlaubnis des Adreſſaten auf die gleiche Linie 3 ſtellen.

Die Wirkſamkeit und die Tragweite einer ſchweigenden
oder mit 9  17 Grunde vorausgeſetzten Erlaubnis (licentia tacita

VCt praesumpta) Jum ffnen und Leſen eines fremden Briefes iſt
naturgemäß nach den für die ausdrückliche Erlaubnis auf
geſtellten Grundſätzen zu beurteilen Nur muß hier ſelbſtverſtändlich
mit doppelter Vorſicht zu Werke gegangen werden. Der Poſtbeamte
wird * wohl kaum 1e dürfen, in ſeinem mite bloß auf
run einer ſchweigenden Erlaubnis des Abſenders oder des Adreſ⸗
aten einen der Poſt übergebenen Lie erbrechen. Soweit be⸗
timmte Geſetze u des Briefgeheimniſſes vorliegen, ſetzt
ſich auch der Privatmann, enn ETL In dieſem leichtfertig vor
geht, großer Gefahr Qus, ſeine eigenmächtigen Vorgehens
mit fremden Briefen gerichtlich belangt und ſchließlich mit empfind  2
en Strafen belegt zu werden. Selbſtverſtändlich braucht man
es Im Falle, einzig das Leſen eines offenen Briefes in rage
ommt, mit beſagter Vorſicht weniger genau 3u nehmen als dort,

neben dem eſen auch das Tbrechen des Briefes und die Aus
nützung ſeines Inhaltes in Betracht g9ezogen wird.

35 Hier iſt einſchlägig, was bei Scavini, Im Anſchluſſe an
viele andere Moraliſten, 3 leſen iſt 16e tum aperire tum legere
Iteras alienas 81 (COomnmunitatis VeI instetuti regulae aut 1E—
gitima COhsuetudo 10 sinunt: 816 sUperior religiosus Iteras aperit
Subditorum SUuOrum; 10 Chim VàA. Ohfert 20 disciplinam
Stentandam (1 6.0 Ganz naturgemäß. Dadurch, daß jemand un eln
derartiges Inſtitu oder Iun eine olche Ordensgemeinde eintri und
aſe verharrt, begibt EL ſich ſeines Rechtes auf das Briefgeheimnis
nach dem U  6 der dort beſtehenden atzungen und Gewohn⸗heiten. Indeſſen fühlen ſich jene Moraliſten, die dieſem Lehrpunktemehr Aufmerkſamkeit ſchenken, bewogen, zwei Beſchränkungenbeizufügen. Die E Beſchränkung nimmt jene Briefe von der all
gemeinen Regel Qus, welche von den betreffenden Untergebenen, mit
Uebergehung des Unmittelbaren Vorgeſetzten einen höheren Vor
geſetzten gerichtet ſind; oder E umgekehrt höheren Vor
geſetzten unmittelbar und Eu

oſſen einen Untergebenen erab⸗gelangen. Die zweite Ausnahme betrifft olche Briefe, L von
einem Ordensprieſter In ſeiner Eigenſchaft als Beichtvater oder
Seelenführer enn Beichtkind oder einen Schützling gerichtet ſind,oder we umgekehrt un Gewiſſensangelegenheiten von Qu  QV
ihm zukommen. (Vgl BalleriniPalmieri tr Sect. 11
60 Luk Ferraris mahn überdies hier Im allgemeinen zu weiſer



Mäßigung Er ſchreibt Tamen (superiores) 648 ( Iteras Sub-
itorum 011 aperiant EX CUriositate aut Drivata passione
t malitia. DACelIl 61 fraternam Caritatem Potius VIOlaret.
nde 1 Ais dehent superiores, depositis Drivatis passionibus,
Caute procedere, maxime GUIII Similes (6Onstitutiones jam fere IN
omnibus religionibus abierint 1 deésuetudinem 66 Daàssim religiosi
Ubditi Scribant I‚ accipiant itéeras Sine Scientia 6t licentia SUPE
riorum (Prompt. Biblioth Lit 10.)

Nun ſind wir beim eigentlichen Unterſuchungsgegenſtande
dieſes ritten Abſchnittes angelangt. Derſelbe ieg In der rage
nter welchen Bedingungen iſt eS erlaubt, ohne Einwilligung derer,
zu deren Gunſten das Briefgeheimnis beſteht, 10 ogar gegen thren
Willen geſchloſſene Briefe öffnen, ſie leſen und thren Inhalt
auszunützen? Wir beginnen auch hier wieder mit dem leichteſten.
Scavini ſagt Princeps potest aperire Iteras OStium t aliorum,
guaE tempore helli 10618 hostium gnitimis (Cireumferuntur.
Item ministri DUblici, 81 AMen 5030 Publico eXPedia C0 Wir
möchten dieſem Lehrpunkte genauer alſo Ausdruck geben Der Staats
gewalt ſteht die Befugnis 3 I ver

oſſene

L. Briefe In Beſchlag 3u
nehmen, ſie 3 öffnen und thren nhalt auszunützen, ſoweit dies
zur Wahrung der öffentlichen Wohlfahrt notwendig erſcheint, aber
nicht weiter. Der Beweis Afur ieg auf der Hand Einem allgemein
anerkannten Grundſatze zuſolge iſt dem Staate das geſtattet,
was einerſeits ſich nicht als abſolut unerlaubt kennzeichnet und
dererſeits für die öffentliche Wohlfahrt unentbehrlich erſcheint. En⸗
her iſt eS aber Pflicht des Staates, die Rechte ſeiner Bürger ſowohl
als auch der mit ihm In Berührung ſtehenden Fremden, ſoweit olche
eſtehen oder nicht dem Staatswohle geopfert werden müſſen, zu ſchützen
und 3u achten Soviel vom Standpunkte des Naturrechtes Aus

37 Es iſt aber diesbezüglich auch die poſitive Geſetzgebung 3u
berückſichtigen. Im oben 0 öſterreichiſchen Reichsgeſetze
(a O. § 2) El e5: 77  4e amtliche Beſchlagnahme oder röffnung
von Briefen oder anderer Uunter Siegel gehaltenen riften darf
außer den en der Hausunterſuchung und der Verhaftung nuLr auf
Grund eines von dem Richter erlaſſenen Befehles ſtattfinden. Der Be
fehl iſt dem Beteiligten Uunter Angabe der Gründe ohne Verzug
zuſtellen.“ Die Geſetzgebung des deutſchen Reiches betreffend ſagt,
wie wir teilweiſe ſchon oben geſehen haben, das Staatslexikon: „Die
Geſetzgebung des Deutſchen Reiches gewährt die Verletzung des
Brief und Depeſchengeheimniſſes Garantien nach zwei Richtungen
hin gegenüber ehörden und gegenüber Privatperſonen. . Ueber  2
einſtimmung nit den deutſchen Grundrechten beſtimmt das Geſetz

98 Briefgeheimnis iſt unverletzlich. Die bei ſtrafgerichtlichen
Unterſuchungen und in Konkurs und Iun zivilprozeſſualiſchen Fällen
notwendigen Ausnahmen ſind durch eln eigenes Reichsgeſetz feſtzu
ſtellen.““ (Q Sp — „Das Briefgeheimnis iſt auch in
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Kriegszeiten NuL in ſoweit verletzbar, als CS durch Ee beſtimmt
ird Eine Suspenſion desſelben iſt nicht vorgeſehen. Anzuerkennen
iſt für die noch ausſtehende geſetzliche Regelung, daß Im Falle eines
Krieges bder Ufruhr die Unterbrechung der Poſtbeförderung Im In⸗
ereſſe des Reiches gelegen ſein kann.“ (Sp „An den
bezeichneten Tten (d. i auf der Poſt und auf den Telegraphen⸗
anſtalten) iſt auch die Beſchlagnahme olcher bezeichneter Briefe, Sen
dungen und Telegramme zuläſſig, Iin Betreff deren Tatſachen vor
liegen, Qus welchen 3u ſchließen iſt, daß ſie von dem Beſchuldigten
herrühren oder daß ſie für ihn beſtimmt ind und daß ihr V  nhalt
für die Unterſuchung Bedeutung habe eL das Vorhandenſein
dieſer geſetzlichen Vorausſetzungen der Beſchlagnahme entſcheidet die
erſuchende ehörde ausſchließlich. Zu der Beſchlagnahme iſt nur der
Richter, bei Gefahr Im Verzug und die Unterſuchung nicht
bloß eine Uebertretung betrifft, auch die Staatsanwaltſchaft befugt
Die etztere muß edo den ihr ausgelieferten Gegenſtand ſofort
und zwar Briefe und andere Poſtſendungen uneröffnet, dem Richter
vorlegen. Telegramme kann die Staatsanwaltſchaft immer, Briefe
mit Zuſtimmung des Adreſſaten eröffnen. Die von der Staats
an  0 verfügte Beſchlagnahme 11 auch wenn ſie eine Auslie
ferung noch nicht zur olge gehabt hat, außer 1 enn ſie nichtbinnen drei agen von dem Richter beſtätigt ird Von den e
roffenen Maßregeln ſind die Beteiligten benachrichten, ſofern dies
ohne Gefährdung des Unterſuchungszweckes geſchehen kann. Sen
dungen, deren Eröffnung nicht angeordnet worden, ſind den Beteiligtenſofort auszuantworten. gilt, ſoweit nach der röffnung die
Zurückhaltung nich erforderli iſt Derjenige Teil eines zurückbe  —Altenen Briefes, deſſen Vorenthaltung nicht durch die Rückſicht auf
die Unterſuchung geboten erſcheint, iſt dem Empfangsberechtigten ab
ſchriftlich mitzuteilen. Die Entſcheidung über die Beſchlagnahme und
Eröffnung eines Briefes trif Im Ermittlungsverfahren der für dieſeszuſtändige Amtsrichter. Die Verletzung des Briefgeheimniſſes recht⸗fertigt ſich insbeſondere bei politiſchen Verbrechen, bei Kaſſenver⸗
untreuungen, bei Falſchmünzerei, großen Diebſtählen, Tötung aus
Privatleidenſchaft und Bankero  40 (Sp 1201 In eine weitere
Ausdeutung oder genauere Würdigung der hier ausgeſprochenen Grund  —  2
ſätze gehen wir nicht eln Daher enthalten wir Uuns auch aller näherennte für den weiteren U  Qu der einſchlägigen Geſetzgebung. Ies
eine ſei nochmals betont Nur wahrhaft vitale Intereſſen des öffent⸗lichen 0 geben der Staatsgewalt das Recht, ſo gehäſſige und ſoaußerordentliche ittel, Vie die Beſchlagnahme und die Eröffnungverſiegelter Briefe S ſind, für ſich In Anſpruch ù nehmenWie Im orbeigehen en wir bei: Was dem Staate
geſtanden wird, muß nach katholiſchen Grundſätzen, denen zufolge die
Kirche Chriſti, ebenſo gut Vite der aat, eine vollkommene Geſell

2ſchaft iſt, In entſprechender Weiſe auch der Kirche, beziehungsweiſe
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den höchſten mtsträgern derſelben zugeſtanden werden. Mit anderen
Worten, ſoweit eS zur Wahrung italer Intereſſen der katholiſchen
Kirche notwendig erſcheinen 0  L, muß auch der kirchlichen Hierarchie
ein gewiſſes Dispoſitionsrecht über das Briefgeheimnis eingeräumt
werden. Soweit die. un derlei Angelegenheiten nicht unmitte
bar oder auf eigene Hand vorgehen könnte oder wo  12 Qre der
Q nach der Auffaſſung des katholiſchen Kirchenrechtes gehalten,
der Kirche ſeinen helfenden Arm leihen; jedo ollte der QQ
dabei die dienende Stellung, die ihm hierin von Natur QAus Auſteht,
nicht n die herrſchende verwandeln.

Des weiteren Scavini: 1CE tum apérire tum 4U
Sere iteres alineas, 81 CCrtO COnstet. 6248 1 nostrum injustum
damnum COnscriptas. quod nObis propulsandi Jus habemus

6.0 Desgleichen Buſembaum: Nec peccatum St Iteres alienas
aperire 1 legere). 81 Sit vel eXPedia 0 inhjuriam Alteri
imminentem avertendam, dummodo 1101I Plus gatur. Juall ad 6U

Nei ECES8SE St. (. N. 62.) Schon enn man einzig beim
Naturrechte ſtehen bleibt und von jeder Verſchärfung desſelben durch
die poſitive Geſetzgebung abſieht, erſcheint eS zum wenigſten weifel  —
haft ob ſich dieſe Aufſtellungen genau ſo, wie ſie lauten, ohne
jede Einſchränkung rechtfertigen laſſen. Gury ſcheint dies gefühlt 3u
haben; denn ELr drückt ſich behutſamer Qaus aAls die zwei vorgenannten
Moraliſten. Zur allgemeinen Regel Über das Oeffnen und Leſen
fremder Briefe fügt br nämlich auch dieſe Usnaͤhme bei: 8¹ usta
de CauSd flat. 8* a0 dammum publicum aut privatum AVEILS

tendum; modo 20 malum 18tU propulsandum quis Jus habeat
iteras apériendi. Plus legat Hier hat der Leſer, wie man leicht
1e IM Grunde eine reine Tautologie oder enn man lieber will

Selbſtverſtändliches vor ſich Das eigenmächtige Eröffnen
und eſen fremder Briefe ſo verſichert Gury iſt rlaubt, wenn
man dazu berechtigt iſt oder enn die Urſachen, die Afur vorgeſchützt
werden, wahrhaft zureichend ſind Darin ieg eben die wierig⸗
keit, ann man dieſes Recht beſitze oder we Urſachen hier Au⸗
reichend ſeien. Wir ſtehen alſo vor der dreifachen rage ibt
eS neben dem Staatswohle auch Privatintereſſen, die ohne weiteres
zum Erbrechen und Leſen fremder Briefe berechtigen? Wie
ſchwerwiegend müſſen Im Bejahungsfalle zu dieſem we die frag
en Privatintereſſen ſein? ſt das eigenmächtige röffnen
und Leſen fremder Briefe nicht da und dort durch die poſitive Ge
ſetzgebung den Privatperſonen oder Privatintereſſen gänzlich
unterſagt oder wenigſtens gar ſehr erſchwer und eingeſchränkt?
Wir beginnen unſere diesbezüglichen Erörterungen mit dem letzten
Punkte.

Beſieht man ſich die oben vorgeführten Beſtimmungen der
öſterreichiſchen Geſetzgebung über das Briefgeheimnis, ſo eéekomm
man den Eindruck, die Beſchlagnahme und die röffnung verſiegelter
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Briefe und Papiere könne nicht anders als von Staatswegen geſchehen
Für alle übrigen Fälle iſt In Oeſterreich dem Geſchädigten das Klage  2  2
recht zugeſprochen. Auf Grund dieſes Tatbeſtandes wagen Dir es
nicht, auf öſterreichiſchem Boden einer Privatperſon Im eigenen In⸗
ereſſe ganz außerordentliche Fälle allenfalls ausgenommen
die Beſchlagnahme und das Eröffnen eines fremden Briefes 3u 9E·
atten Wie das Staatslexikon (d O. Sp zu verſtehen

gibt, iſt IM Deutſchen Reiche 1e nach Umſtänden auch einer Privat⸗
Per (3 zur Se  . oder disziplinärer Berechtigung
das Oeffnen eines fremden Briefes geſtattet. Man Ird alſo auf
eutſchem bden die einſchlägigen orkommniſſe milder zubeurteilen Aben Jedenfalls müſſen die Gründe, welcher das
eigenmächtige Eröffnen fremder Briefe QAus Privatintereſſen und für
Privatperſonen zuläſſig erſcheinen kann, teils auf Grund des allgemeinen aturgeſetzes, teils auf run des oben mehrma angezogenen
Völkerrechtes, teils der poſitiven Geſetzgebung Uutze de
Briefgeheimniſſes, ſehr ſchwerwiegende ſein. Insbeſondere iſt eS ſchonStandpunkte des allgemeinen Sittengeſetzes und noch viel mehrmit Rückſicht auf das Völkerrecht und auf die poſitive Geſetzgebungnicht geſtattet, bezüglich der einſchlägigen Berechtigungs⸗ oder Ent
ſchuldigungsgründe das Eröffnen verſchloſſener Briefe und das eſenereits eröffneter ganz auf gleiche Linie 3 ſtellen.

41 Damit In der auptſache nach auch die zwei erſten von
den drei oben (u 38) vorgelegten Fragepunkten erlediget. Es iſtnämlich der au

ſache nach der Satz einzuräumen: Neben den
Staatsintereſſen kann CS auch Privatintereſſen geben, die ihrerOhen Wichtigkeit zum ſelbſtändigen Eröffnen fremder Briefe be
rechtigen. Wir ügen bei: Weil eS diesbezüglich bei der Vielgeſtaltig⸗keit des Menſchenlebens dringende Fälle geben kann, wo der —Q
mit ſeinem Dazwiſchentreten ſpät käme; ſo muß In Ausnahms⸗HSnner“

SI‚

fällen das Eröffnen fremder Briefe auch Privatperſonen geſtattetſein. Die Frage, bb In einem gegebenen Falle die vorliegendenund vorgeblichen Berechtigungsgründe wirklich vollgiltig, hinreichend ſchwerwiegend ſeien, kann ni anders als Grund ſorg⸗fältiger Abwägung des ganzen Tatbeſtandes nach dem Ermeſſenurteilsfähiger und uneingenommener Männer mn gehöriger Weiſeentſchieden werden.
42 Weit leichter kann jemand aus ſchwerwiegenden Privat⸗intereſſen berechtigt ſein, mn ſchon geöffnete Briefe, mögen dieſelbenleicht zugänglich oder auch ſorgfältig erwahr ſein, von ſe Einicht 3u nehmen oder ſich Einſicht zu verſchaffen. Da

Gebiete, wie oben —1 dieſemgezeigt wurde, die poſitive Geſetzgebung alsnicht eingreif ſo hleibt der Forfcher für Fälle ganz auf dasnatürliche Sittengeſetz und auf die Erörterungen der Moraliſten überdie naturgemäße Geheimhaltungspflicht (doctrina de PEO IIA-S
turali) angewieſen. Uebrigens reden wir hier, im Unterſchiedenrrrr

WSSRERERNNNN



3 den oben (— 29. ff.) beſprochenen Fragepunkten, immer in der
Vorausſetzung, daß der Inhaber des fraglichen Briefes den Inhalt
desſelben keineswegs ſchon irgendwie preisgegeben hat oder denſelben
preiszugeben bereit Are Dieſe Vorausſetzung trif namentlich dann
zu, enn der Brief ſorgfältig un einer Lade hinterlegt iſt oder
wenigſtens einem Tte ſich befindet, ETL vorausſetzlich und
naturgemäß keinem Unbefugten in die Hände fallen kann. Nun
Ul Sache EL das 8SECretum nhaturale E Lehmkuhl Uunter
anderem den Satz auf 81 Njuste IN notitiam Tei venerim. 1101I

cebit 8u8 lius Secreti CUIII alterius damno, U18¹1 alter Ita
injuste véXet. Ut PTO defensione invadere Possim Ejus Secretum
Aut 181 de EO gravissimo damno agatur. (Theol. IIIOL

Wir ügen bei In dieſer heiklen Angelegenheit ſind auch die Neben  2  —
fragen zu berückſichtigen, ob die u Unter der ich mich In das
fremde Geheimnis eingedrängt habe, eine ſchwere oder nur eine
lei te war; ob dabei näherhin die ausgleichende Gerechtigkeit oder
aber bloß die Liebespflichten verletzt wurden. ind leſe Nebenfragen
Im ungünſtigen oder vielleicht gar Im allerungünſtigſten Sinne 3
beantworten, ſo werden U dem vorwürfigen we Aunl ſo E·
wichtigere, 10 außerordentlich wichtige Urſachen gefordert werden
müſſen. Um die Sache allſeitiger zu beleuchten, wollen wir noch
einem Moraliſten beſten Klanges das Wort geben Additur re
quaestio: GJuid dicendum, 81 notitiam alicujus Criminis acquisieris
injuste, SCil. PEI Olum. raudem te aperiendo literas?
Plures Dlura VATIA dixerunt. guae VIderi possun apud LI.
gorium 969 AI11 CU S0to t Sanchez. 10˙1II Iicere Uti
112 notitia. Ctiamsi ageretur de periculo mortis Suheundae. I11
CUIII Martino Navarro., 0 licere Uti. 81 damnum aAlterius Sit ITre—
parabile: 8 81 reparabile. AIii CUIII Molina. tuncé SOlum
Iiecere Uti. quando longe majus OTCE detrimentum Uum 111
CU Lessio, licere Ut! 0 quodcumque damnum vitandum;
Juia 16e peccaveris notitiam acCCipiendo, at 101 PeCCas Utendo,
1011 Secus A II EXFTema necessitate absque peccato Consumis
LCSIII furtivam. 16e Urando peéccaveris. Alphonsus

969 Praeferendam 161 sententiam Lugo, 616 Iagnull
theologum appellat. „Docet, inquit. hie magnus theologus disp

11 101. te 104 D  7 generaliter oquendo, Uti notitia 112
Injuste aCCepta CU alterius damno. 05 quodcumque damnum
tuum effugiendum; quia ACti0 Injusta. gua tU SECretum accepisti.
Obligat te 20 restituenda 0nnia damna Dropter AIN Proumo
Obventura uneC tantum TécCte Admltti (Lugos, te Crimen
manifestare. quando 8S8E tibi permissum, tiam DeT VIIII t.
fraudem exquirere 61 Iteras perire. ( (Ballerini-Palmieri

D. 61 —510—
43 Zur Beleuchtung der ganzen Sache und der hier In Be⸗

1 kommenden Grundſätze diene ein Beiſpiel, das wir der all⸗
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bekannten Sammlung von Gewiſſensfällen des Gury entlehnen.
Olivarius hat ſich mit Roſa mehrmals fleiſchlichen Umgang rlaubt
Nach kurzer Zeit tut ihm Roſa 3u wiſſen ſie ſei von ihm 9EK
ſchwängert. Zugleich verlangt Roſa von Olivarius, falls die Sache
geheim bleiben ſoll, eine recht bedeutende Summe Geldes als Er
nährungsbeitrag für das anzuhoffende Kind Dlivarius iſt ſchon
daran, dem Verlangen Roſas, enn auch ungern, 3 willfahren;
da hört CTL unvermutet, Roſa ehe ſchon ſeit angem mit Titius Iun
einem intimen Liebesverhältniſſe. So kommt Olivarius auf den Ge
danken, die vorliegende Schwängerung dürfte eher dem Titius als
ihm ſelbſt zur Laſt en Nach Beweiſen ahndend, öffnet EL bei
günſtiger Gelegenheit in Roſas ohnung eine geheime Lade und

RANl
findet dort unter anderem wirklich einen 11e des Titius, worin
Erſelbe AGus wohlbekannten Gründen zur Tragung der In Ausſicht
ſtehenden Alimentations⸗Koſten ſich bereit Tklärt Dlivarius iſt natür⸗

2

2
lich ſehr erſucht, von dieſem Funde ſofor 3u ſeinen Gunſten den
nachdrücklichſten Gebrauch machen Da CT ſich indeſſen Über die
Erlaubtheit der Sache nicht recht lar iſt, ſo befrägt & diesbezüglicheinen Prieſter. Dieſer antwortet Es geht offenbar nicht d mit
dem fraglichen Briefe ohne weiteres vor die Oeffentlichkeit treten;Olivarius mu ſich zuerſt insgeheim Roſa wenden und ſie aufGrund des ewußten Briefes 3 bewegen en von der gegen ihnerhobenen Geldforderung abzuſtehen. Wolle Roſa nicht abſtehen, ſokönne Olivarius von dem Briefe, ſoweit eS zur Erreichung ſeines
Zweckes nötig erſcheint, Unbedenklich Gebrauch machen Ury. Casus
COhscientiae — 439— d6E III Cd.  S. 11

Da leten ſich bei rnſter Prüfung folgende Gedanken:
Wäre Olivarius durch uſd oder wie immer auf ganz ehrlichemWege In den Eſt. des wichtigen Briefes elangt, ſo könnte man
mit der gebotenen Löſung unbedenkli einverſtanden ſein. Allein der
Weg, auf dem Olivarius den Lie n die Hand ekam, iſt In ſichoffenbar en unehrlicher. Das gewaltſame oder künſtliche Oeffneneiner fremden Lade kann nUuL inſofern 3u einer erlaubten Handlungwerden, als enn der Handlung ſelbſt ganz äußerlicher und zugleichE ſchwerwiegender Grund dazwiſchen 11 daß dadurch die und fürſich Uunerlaubte Handlung 0 einer erlaubten ird Von Gury wird
ſolches allerdings für den vorgelegten Fall angenommen; denn In
der beigefügten Begründung El (S Unter anderem: Olvarius
peccavit graviter IIEQHuE (CViter Iteras Rosae aperiendo 6
gendo 210 ESt, quia GX justa t. gravissima quidem ratione
fécit, empe A0 damnum STaVE avertendum. Etenim U-
Uiter Ocent EOlogi. fas ES86. alterius iteras legere VeIl SECTPGESOV 9
tum revelare, quando necessitas 10 DOStul ad proximum aut
Seipsum juste defendendum Genau beſehen Aben wir CS hier aber
nUL mit einer leeren Behauptung oder mit einer unberechtigten Er⸗
ſchleichung (Petitio principii) 3u tun ESs Are 3 eweiſen gewe  —

Linzer „Theol.⸗prakt Quartalſchrift 1903 5



ſen, daß der vorliegende Grund ſchwerwiegend genug iſt, um nicht
nur zur ſelbſtändigen Einſichtnahme In allenfalls aufſtoßende Briefe,
ondern ſelbſt zur gewaltſamen oder künſtlichen röffnung der frag
en Lade berechtigen. Dieſen Beweis en wir vergeblich.

45 Zur Rechtfertigung der von Gury gegebenen Löſung dürfte
eS das E ſein, den von Lehmkuhl aufgeſtellten Grundſatz ſich
3u halten, demzufolge S aus ſehr ſchwerwiegenden Gründen geſtattet
iſt, ſelbſt von Geheimniſſen, die man ſich auf unerlaubte Weiſe
geeignet hat, wirkſamen Gebrauch 3u machen. Aber auch ſo ommt
ſchließlich alles auf die Frage An, ob der vorliegende run wirk⸗
lich für allſeitig ausreichend angeſehen werden darf Um mit Roſa
ernſtliche Rückſprache pflegen 3 dürfen, iſt der Grund des Olivarius
allerdings ausreichend. Ob aber auch, weitere hritte zu tun,
iſt zum wenigſten nicht ſo lar Wie, enn Olivarius einn ſehr reicher
Mann wäre und die verlangte Geldſumme ſich ganz leicht zahlen
könnte? Wie, enn bſa die Sache weiter 3 verfolgen——
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ſen, daß der vorliegende Grund ſchwerwiegend genug iſt, um nicht

nur zur ſelbſtändigen Einſichtnahme in allenfalls aufſtoßende Briefe,

ſondern ſelbſt zur gewaltſamen oder künſtlichen Eröffnung der frag⸗

lichen Lade zu berechtigen. Dieſen Beweis ſuchen wir vergeblich.

45. Zur Rechtfertigung der von Gury gegebenen Löſung dürfte

es das beſte ſein, an den von Lehmkuhl aufgeſtellten Grundſatz ſich

zu halten, demzufolge es aus ſehr ſchwerwiegenden Gründen geſtattet

iſt, ſelbſt von Geheimniſſen, die man ſich auf unerlaubte Weiſe an⸗

geeignet hat, wirkſamen Gebrauch zu machen. Aber auch ſo kommt

ſchließlich alles auf die Frage an, ob der vorliegende Grund wirk⸗

lich für allſeitig ausreichend angeſehen werden darf. — Um mit Roſa

ernſtliche Rückſprache pflegen zu dürfen, iſt der Grund des Olivarius

allerdings ausreichend. Ob aber auch, um weitere Schritte zu tun,

iſt zum wenigſten nicht ſo klar. Wie, wenn Olivarius ein ſehr reicher

Mann wäre und die verlangte Geldſumme an ſich ganz leicht zahlen

könnte? Wie, wenn Roſa — um die Sache weiter zu verfolgen — dem

Olivarius erwidert, es ſei ihr durchaus nicht gewiß, daß ihre Schwän⸗

gerung eigentlich dem Titius zur Laſt falle? Sie habe ſich eben,

der allſeitigen Sicherheit wegen, nicht bloß an einen, ſondern an

beide Genoſſen ihres Sündenlebens um Hilfe gewendet. Sollte Oli⸗

varius den Brief gegen ſie in die Oeffentlichkeit ziehen, ſo werde

ſie natürlich nicht verheimlichen, daß Olivarius wirklich mehrere Male

ihr beigewohnt habe; ſie werde des weiteren erklären, wie derſelbe

nach ihren geheimen Briefen gefahndet und zu dieſem Zwecke ſogar

ihre Geheimlade erbrochen habe. So werde Olivarius jedenfalls großer

Schande nicht entgehen und vielleicht auch die bevorſtehende Alimen⸗

tationslaſt vor dem weltlichen Gerichte nicht wirkſam abzuwälzen

vermögen.

46. Doch für unſere Zwecke iſt eine andere Frage wichtiger; wir

meinen die Frage:

Durfte der von Olivarius ins Vertrauen ge⸗

zogene Prieſter, wenn er gleich vom Anfange zu Rate gezogen worden

wäre, dem Olivarius zum bewußten Zwecke neben anderen auch er⸗

lauben, wenn nötig, gleichſam auf Geratewohl alle Kiſten und Schlöſſer

in Roſas Wohnung heimlich zu öffnen, ja ſelbſt die an ſie gerich⸗

teten Briefe, ſofern dieſelben allenfalls von Titius ſtammen könnten,

eigenmächtig aufzufangen und zu erbrechen? Letzteres verneinen wir

ſofort mit aller Entſchiedenheit, und zwar aus folgenden Gründen:

Zunächſt reden wir auch hier wieder mit Rückſicht auf ſolche Länder

oder Staaten, wo das Unterſchlagen und Oeffnen fremder Briefe

durch eigene Geſetze verboten iſt. Wie ſtreng das diesbezügliche Ge⸗

ſetz in Oeſterreich lautet, wird dem Leſer noch erinnerlich ſein. Soll

Olivarius dieſe Geſetze ſo leichten Sinnes mißachten dürfen? Uebrigens

könnte ein Vorgehen dieſer Art in einem Staate wie Oeſterreich

auch nicht zielführend ſein.

Im Gegenteile müßte Olivarius unter

der Vorausſetzung, daß er mehrere Briefe der Roſa aufgefangen und

erbrochen hätte, von Roſas Seite eine gerichtliche Klage und vondem
Olivarius erwidert, eS ſei ihr durchaus nicht gewiß, daß ihre wän
gerung eigentlich dem Titius zur Laſt E Sie habe ſich eben,
der allſeitigen Sicherheit nicht bloß einen, ondern an
Elde Genoſſen ihre Sündenlebens Uum gewendet. Oli
varius den Lie gegen ſie Iun die Oeffentlichkeit ziehen, ſo werde
ſie natürlich nicht verheimlichen, daß Olivarius wirklich mehrere Male
ihr beigewohnt habe; ſie werde des weiteren erklären, ie derſelbe
nach thren geheimen Briefen gefahndet und 3u dieſem we ogar
ihre Geheimlade erbrochen habe So werde Olivarius jedenfalls großer
Schande nicht entgehen und viellei auch die bevorſtehende Alimen—
tationslaſt vor dem weltlichen Gerichte nicht wirkſam abzuwälzen
vermögen.

Doch für unſere Zwecke iſt eine andere rage wichtiger Diu
meinen die rage Durfte der von Olivarius ins Vertrauen E
zogene Prieſter, ae- gleich vom Anfange ate gezogen worden
waäre, dem Dlivarius zum bewußten we neben anderen auch 0K.

lauben, (enn nötig, gleichſam auf Geratewoh alle Kiſten under
Iun ohnung heimlich 3u öffnen, 10 ſelbſt die ſie gerich  E

Briefe, ſofern dieſelben allenfalls von Titius ſtammen könnten,
eigenmächtig aufzufangen und zu erbrechen? etztere verneinen wir
ſofor mit CU Entſchiedenheit, und zwar Aus folgenden Gründen:
Zunächſt reden wir auch hier wieder mit Rückſicht auf olche Länder
oder Staaten, das Unterſ

agen und Oeffnen remder Briefe
durch eigene Geſetze verboten iſt Wie ſtreng das diesbezügliche Ge—
ſetz n Oeſterreich autet, wird dem Leſer noch erinnerlich ſein. olU
Olivarius leſe Geſetze ſo eichten Sinnes mißachten dürfen Uebrigens
könnte enn Vorgehen dieſer in einem Staate Die Oeſterreich
auch nicht zielführen ſein. Im Gegenteile nüßte Olivarius Uunter
der Vorausſetzung, daß EL mehrere Briefe der Roſa aufgefangen und
erbrochen hätte, von Roſas Seite eine gerichtliche Klage und von
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Elte des Err  E. eine unabweishare Verurteilung zu gewärtigen
Aaben Doch prüfen Dir die Sache abgeſehen von der poſitiven Ge⸗
ſetzgebung un zwar Unächſt, ſowei das Auffangen und Oeffnen
verſchloſſener Briefe in rage kommt Wie Olivarius IM gegebenenFalle nicht wu  E, ob In Roſa's Lade wirklich von Titius ſtammendeBriefe 3u finden ſeien; ˙o konnte Er gleichfalls, auf das Auffangenund das Oeffnen von erſt auf dem Wege befindlichen Briefen aus
gehend, nicht mit Beſtimmtheit entſcheiden, ob dieſer oder jenerRoſa gerichtete Brief wirklich von Titius tamme Und dafürauch untrügliche Kennzeichen gehabt haben, ſo mu eS ihm natur
gemäß wenigſtens ganz unbekannt bleiben, ob der gerade auſſtoßendeLie wirklich einen für ſeine Zwecke brauchbaren Aufſchluß In ſicherge Er vare alſo In ſeinem Fahnden und Suchen auf das
Geratewohl angewieſen geweſen. Nun fragen wir Wer mo eS

einem ſolchen Zwecke ſo außerordentliche Befugniſſe enn
zuräumen

47 Aehnliches gilt nach unſerem Urteile auch von dem Fahnden nach ereits eröffneten Briefen durch gewaltſame oder un  2liches Oeffnen fremder öſſer und vielleicht ſelbſt von einem der
artigen Fahnden durch heimliches Eindringen In eine fremde WohnungOlivarius konnte, Vie ſoeben emerkt wurde, nicht wiſſen daß in
Roſas Lade Briefe, und insbeſondere von Titius geſchriebene Briefevorlagen. Und mochten auch Briefe vorliegen, ſo konnte en
des weiteren nicht beſtimmt ſagen, ſondern en einigermaßenermuten, C8 dürften darin Dinge enthalten ſein, die 3u ſeinen Gunſtenverwendbar, 10 vielleicht ſe ausſchlaggebend wären

Wer möchte ſo fragen ir wieder auf ſo unbeſtimmteund unſichere Vermutungen hin dem jungen Manne einem Mäd
chen gegenüber ſo weitgehende Befugniſſe einräumen? Um unſereBedenken durch einen neuen Grund 3u rechtfertigen, machen wir
darauf aufmerkſam, daß zweifelsohne In einem wohlgeordneten Staate
jede eigenmächtige Erbrechen fremder Wohnungen oder fremderöſſer vor Gericht klagbar und ſtrafbar iſt48 Nun gehen vir zu einem neuen Fragepunkte üÜber. Noldinlehrt 16e Datri familias legere Iteras filiorum, qui adhué Sub
Daterna Potestate Sunt, t superiori legere Iteras alumnorum.gui ejus CUrAGE Commissi sunt; nisi de rebus COnscientiae Agant.aut CCreta familiae COntinéant, quia 10 necessarium CénsetUr 20
Consulendum bono fſilii aut Ubdãditi (I. C. N. 661) Die hier be—

In der NUL Ur den Privatgebrauch beſtimmten oder als Manugedruckten Ausgabe Noldins var folgendes 3u lef11 Licet allenas Iteras Aaperire
ſkri

ut Apertas legere AU  Titate legitima: hine familias IterasUXOrIiS et filiorum, magister iteras alumnorum, gui paternae IPsius CUTaeCOmmissi sSunt, apéerire aut legere potest, nisi de rebus COnscientiae AgaturUt (Si Sint iterae filiorum) Nisi Secreta familiae contineant. Dur das Ausſchreiben dieſ Zeilen glauben wir die Grenzen des Erlaubten nicht überſchritten3u haben fürs EL iſt die Privatausgabe des Moralwerkes von Noldin
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rührten Lehrpunkte bedürfen jedenfalls einer recht ſorgfältigen Er⸗
lärung Die Autorität des Lehrers oder näherhin des Hofmeiſters
ann hier, abgeſehen von dem In oben beſprochenen Falle, wo
alle Inu Elner Erziehungsanſtalt befindlichen öglinge nach den be
ſtehenden Regeln oder Gewohnheiten eine allſeitige Kontrolle ihrer
Korreſpondenz ſich gefallen laſſen müſſen, offenbar nur inſoweit ern  —  2
liche Beachtung verdienen, als dem betreffenden Lehrer bder Hof
meiſter ſozuſagen die volle väterliche Gewalt über ſeine Pfleglinge
übertragen iſt Us dieſem Grunde genügt * rückſichtlich dieſes
Einzelpunktes auf die Beſprechung des folgenden Puntes Ver⸗weiſen. eſehen wir un alſo enſelben genauer.

49 In der Frage, ob der ater die Briefe ſeiner Kinder
ganz nach eigenem Belieben und ſomit deren Willen auffangen
und öffnen oder wenigſtens die ſchon geöffneten nach Willkür eſen
und durchmuſtern darf, wird man vor allem wiſchen Kindern, die
gon vollſtändig volljährig ſind und zugleich das Vaterhaus (lben
verlaſſen haben, und Kindern, die noch nicht ſtreng volljährig e⸗
worden, bder wenigſtens noch Im Hauſe und IM Familienverbande
des Vaters verweilen, ſorgfältig unterſcheiden müſſen Was Tſtere
anbelangt, dürfte CS kaum einem beſonnenen Moraliſten beifallen,
dem Qter ſo ohne weiteres enn vo oder auch nun ern beſchränktes
Recht über ihre Briefe zuzuerkennen. Wem dies beifällt, der dürfte
Mühe aben, für dieſen Gedanken ſtichhaltige oder auch nuLr wahr
—90 beachtenswerte Gründe vorzuführen. Bezüglich der zweiten Klaſſe
wird man wieder zwiſchen Söhnen bder Töchtern ImM eigentlichen
Kindesalter, Söhnen oder Töchtern IM heranreifenden Eer und
Söhnen oder Töchtern im vollreifen CL zu unterſcheiden haben.
Für das eigentliche Kindesalter, etwa bis zur Zeit des Aus
rittes aus der Volksſchule, wollen wir die ehre, daß der Qter die
Briefe ſeiner Kinder nach Belieben erbrechen und leſen darf, Ohne
weiteres gelten laſſen edenklicher wird die Sache rückſichtlich der
heranreifenden und namentlich rückſichtlich der vollreiferen .—  öhne
und Töchter Im aterhauſe. Vor allem ſei auf die Beſchränkung
hingewieſen, die Noldin n der oben0Stelle einfließen
läßt Jene Briefe nämlich oder jene Teile eines Briefes, die Über
Gewiſſensangelegenheiten handeln, müſſen nach Noldin jedenfalls von

atſä Iun weiteſten Kreiſen bekannt geworden. Fürs zweite läßt oldin ſe
un einzelnen Bänden der öffentlichen Ausgabe da und dort Berufungen auf
andere Bände der Privatausgabe einfließen, wodurch der Privatausgabe eine
gewiſſe Oeffentlichkeit erleiht. Endlich egen wir —10 mn unſerem exte die ein
ſchlägige ehre Noldins nicht nach der Privatausgabe, ſondern nach der ent
lichen Ausgabe dar, ſo daß dem Leſer die von Noldin vorgenommenen Ver
beſſerungen mn die Augen ſtechen müſſeit. Wer beide lusgaben Noldins mit
einander vergleicht, findet leicht, daß mn dieſem Lehrpunkte bedeutſame Ver
beſſerungen vorliegen. Ob aber nicht auch R exte der öffentlichen Ausgabe
das „Iegere literas“ dem „Apérire et legere literas“ gleichkomme, kann wenig  2  —.
en bezweifelt werden
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der allgemeinen Regel oder von einem diesbezüglichen Zugeſtänd⸗
ni Ausgenommen werden. Dieſe Ausnahme, die wohl niemand Im
Ernſte beanſtanden wird, mahn den beſonnenen Forſcher auch rück
ichtlich anderweitiger Zugeſtändniſſe 3u weiſer Vorſicht. Wie kann
der ater, der einen ſeine heranreifende Tochter gerichteten Ele
3u erbrechen ich anſchickt, mit hinreichender Beſtimmtheit wiſſen
daß In dieſem Briefe nicht Gewiſſensangelegenheiten berührt werden
Und will der Vater in chon geöffnete, übrigens aber ſorgfältig ver
wahrte Briefe reiferer Söhne oder Töchter Einſicht nehmen, ſo wird
ETL ſich ebenſa nicht El mit Sicherheit ſagen können, EL werde
beim Leſen auf keine Gewiſſensangelegenheit derſelben ſtoßen Mit
dem nebenherlaufenden Vorſatze, gegebenen Falles den Lie ſofort
Aus der Hand 3u legen,) iſt auch nicht uimmer geholfen. Oft reichtda erſte Wort oder ein leiſer Wink hin, um das ganze Geheimnisder Hauptſache nach bloß 3u egen Soll der Ater ſo frägt man
unwillkürlich In einer ⁰ heiklen ache glei  am aufs Geratewohlvorgehen dürfen? Wird man nicht auch beim Vater, QAmi EeL die
Briefe der H reiferem er ſtehenden Kinder eigenmächtig öffnenoder auch nur eigenmächtig in ſie Einſicht nehmen kann, anſtatt alles
ſeinem Belieben anheimzuſtellen, zum wenigſten verhältnismäßig ſchwerwiegende Gründe fordern müſſen? Das Geſagte bietet auch die nötigenAnhaltspunkte zur Löſung der Frage, ob Vorgeſetzte 16 nach Um
Anden Im Intereſſe der Ueberwachung threr Untergebenen ezüglides Briefgeheimniſſes derſelben gewiſſe Freiheiten ſich geſtatten dürfenWir en bei: Es gibt auch außerhalb des ſtrengen Ge
wiſſensbereiches Dinge, E gereiftere Kinder allen In  2 vor
ihren Eltern geheimhalten dürfen. Man denke An 16e Standeswahl,die nicht ⁰ ohne weiteres als renge Gewiſſensangelegenheit eltenmuß. Dabei iſt zu beachten, wie ni elten ſelbſt recht gute und
fromme E  tern mag der Ordensſtand oder die Verehelichung oder
auch die Wahl der zukünftigen ehälfte n Frage kommen
ſich eit mehr einmiſchen, als es ihnen nach dem chriſtlichen Sitten  2  —
geſetze zuſtünde. Noch viel ſchlimmer 68 diesbezüglich bei welt
lich geſinnten und namentlich bei glaubensloſen Eltern. Man ver
geſſe nicht, daß heranreifende Jünglinge und Jungfrauen ihre dies⸗—bezüglichen Gedanken oder Schwierigkeiten, die oft gerade auf Rech⸗der Eltern fallen, keineswegs immer bloß dem Seelenführer,ſondern oft eher einem vertrauten und zuglei verſchwiegenen Freundeoder einer ähnlichen Freundin mitteilen. Da räg nian. mit RechtSoll ES den Eltern oder wenigſtens dem Vater ſo rundweg geſtattetſein, alle Briefe der hier gemeinten Kinder aufzufangen, nach Be
lieben zu erbrechen und 3 leſ oder auch NUU In die ereits geöffneten,aber ſorgfältig verwahrten Briefe derſelben willkürlich Einſicht 3unehmen? Au Grund dieſer Erwägungen möchten wir für den
Satz „Der Ater darf die Briefe ſeiner Kinder, ſo lan9 ſie nochunter ſeiner väterlichen Gewalt ſtehen Unbedenklich lef und ſe



erbrechen“ eher den Satz Unterſtellen: „Iut allgemeinen iſt ES den
Eltern und ſelbſt dem ater nicht erlaubt, ſolche Briefe gereifter
Kinder, die von ihnen ſorgfältig verwahr werden, aufzuſpüren und
3 durchmuſtern; noch viel weniger iſt eS den Eltern ohne weiteres
geſtattet, Briefe, die Kinder reiferen Alters gerichte ſind, eigen⸗
mächtig erb nen

4⁴

51 Wohlberechtigt indeſſen iſt die rage, ob eS auf dieſem
Gebiete Ausnahmsfälle gibt und Unter welchen Umſtänden oder Be
dingungen einn derartiger Ausnahmsfa vorliegt. Die ganz
beſtimmt gehaltene Behauptung, daß eS auf dieſem Gebiete mitunter,
und zwar er und leichter als auf jedem anderen Gebiete Aus
nahmsfälle geben kann, laſſen wir gelten und ird wohl von
niemandem ernſtlich beſtritten werden. Die nähere und wichtigere
rage, ann tatſächlich ein ſo

er Ausnahmsfall angenommen werden
dürfe, möchten wir in allgemeinen Umriſſen nach Analogie der rage, 2

eeee

der QQ zur Beſchlagnahme und zum Oeffnen eines frag
lichen Briefes befugt ſei, beantworte wiſſen Dieſe Analogie Uhr
zum Uſſe Ein derartiges orgehen iſt dann und nul dann 39E
rechtfertigt, enn von ihm ſozuſagen die xiſtenz der Familie ab
äng oder wenigſtens vitale Intereſſen der Familie auf dem
Spiele ſtehen ne Beleuchtung dieſes Grundſatzes würde
uns 3 eit ren

52 Eines ſei zur näheren Erklärung der Sache noch beigefügt.
An und für ſich mo man den Eltern und namentlich dem Qater

geſtatten, die Briefe heranreifender ohne und Töchter Im In⸗
ereſſe des betreffenden Kindes ſelbſt 3u öffnen, Uund insbeſon
dere 3u dem Zwecke, dasſelbe gegebenen Falles von gefährlichen
We en, B von ſündhaften Bekanntſchaften, von ſchlechten Häuſern
und Geſellſchaften zurückzuhalten. Allein, ES iſt wohl 3 bedenken, daß In
derlei Angelegenheiten eln o unliebſames und ſo gewaltthätiges Mittel,
wie (5 das förmliche Auffangen und eigenmächtige Erbrechen ver
ſchloſſener Briefe iſt, kaum 1e zu dem gewünſchten lele führen dürfte.
Fürchtet oder vermutet der Qter bei einem heranreifenden ohne oder
bei einer heranreifenden Tochter derartige inge, ſo befrage e das
Kind un allem Ernſte und in aller lebe arüber Der ater kann
AUlenſa eifügen, dieſer oder jener Brief, dieſe bder jene Korreſpon⸗
denz ſcheine ihm verdächtig; nötig, kann EL überdies ordern, eS
mo ihm in die verdächtigen Briefe, ſie noch vorlägen, Einſicht
geſtattet werden. Fruchtet dies ni zeigt ſich das Kind
alle dieſer in ügheit und Liebe gemachten Bemühungen des Vaters
gegenüber widerſpenſtig, dann Ird auch das örmliche Auffangen und
ſelbſtändige Oeffnen verdächtiger Briefe von Seite des QAte kaum 1e
wahren en chaffen Schließlich möchten ir noch eigens bemer⸗
ken, daß unſeres 1  En IM Abgange des Vaters un dieſem Stücke 2——  BSder Utter der auptſ
nen ſind ache nach die 6 des Vaters zuzuerken⸗



53 Es erübrigt noch die rage, ob bezüglich des Briefgeheim⸗
niſſes auch dem Gatten ſeiner Gattin gegenüber gewiſſe Orrechte ein⸗
zuräumen ſeien. — Diesbezüglich ſagen wir vor allem: Der Gatte
ird ſich In der ege erlauben dürfen, In die Briefe, we ſeine
Gattin erhält und nach geſchehener Einſichtsnahme da oder dort ohne
ſorgfältigere Verwahrung liegen läßt, ohne ausdrückliche Erlaubnis
Einblick zu nehmen. Es ſei jedo ſofor emerkt, daß Unter den ent.
ſprechenden Vorausſetzuugen und mit gewiſſen Beſchränkungen ähn
E auch der Gattin dem Gatten gegenüber zugeſtanden werden muß
C zur Begründung, C zur Erweiterung des Geſagten ügen wir
bei: Es gibt, wie oben geſagt wurde, Fälle, wo jemand fremde Briefe
auf rUn einer ſchweigenden oder vorausſetzlichen Erlaubnis des
Adreſſaten nicht Hoß eſen, ſondern, ſie eſen können, auch
öffnen darf Wie Ant Tage iegt, müſſen derartige Fälle gewiß bei
Eheleuten, ſofern ieſelben In ungetrübtem Frieden leben, Qanl leich  2
teſten oder Qan häufigſten vorkommen. Wie * aber ſchließlichmit der Frage, ob der eigenmächtig, den entſchie⸗denen illen ſeiner Gattin nicht bloß deren geöffnete, aber wohlver  1
wahrte Briefe aufſpüren und durchmuſtern, ſondern ſelbſt die uner
öffneten auffangen und erbrechen dürfe? Rückſichtlich dieſer rage muß
man nach unſerem Urteile nicht bloß die leichen, ondern noch ren⸗
gere Grundſätze aufſtellen, als wir ſoeben über da eigenmächtige Er⸗
öffnen oder eſen der Briefe reiferer Kinder von (ite ihres Vater
aufgeſtellt haben

Zur Begründung dieſes Urteils diene folgendes. Die
Gattin iſt und bleibt nach der Norm des richtig verſtandenen Qtur
rechtes und insbeſondere nach chriſtlicher Auffaſſung auch In der Ehedem Gatten wie den übrigen Menſf gegenüber eine ſelbſtändigePerſönlichkeit und ein ſelbſtändiges Rechtsſubjekt. Daher kann die
Gattin eigenes Vermögen beſitzen; ſie kann dieſes Vermögen, falls ſiewill, ſowohl nach màN Naturrechte als auch den RechtsanſchauungeneL ziviliſierten Staaten (Vgl Deſter. ürg G.⸗ 1237 ſelbſtverwalten. Wie ſoll da der Gattin threm Manne gegenüber das
Recht auf das Briefgeheimnis genommen oder geſchmälert ein Der
Wortlaut des Oeſterreichiſchen Geſetzes über das Briefgeheimnis iſtallgemein gehalten und bietet nicht die geringſte Handhabe,dem Manne ſeiner Frau gegenüber beſondere Begünſtigungen 3u e⸗tatten Es eht omit jeder Frau, deren Briefe ihren Willen
erbrochen werden, nicht bloß den übrigen Staatsbürgern, ſondernauch dem eigenen Gatten gegenüber das Klagerecht offen Die Fälle,wo eine in diefEnl heiklen Punkte verletzte Gattin dem Mann N·über von diefEnl Rechte Gebrauch 3u machen bereit wäre, dürften nichtſo ſelten ſein. Zur weiteren (leuchtung der ganzen Sache dienefolgendes: bloß in ſtrengen Gewiſſens⸗Angelegenheiten oder Inder Vermögens-⸗Verwaltung, ſondern auch auf mehreren anderen Gebieten gibt 68 Dinge, und zwarv mitunter wichtige Dinge, welche
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die Frau allen Ernſtes vor dem Manne und namentlich bor einem
Mann, für deſſen Verſchwiegenheit ſie keine volle Garantie beſitzt,
verborgen halten darf oder ſogar verborgen halten muß Dahin ge
bren 16 nach Umſtänden Vorgänge un Uſtände im Schoße der
nächſten Blutsverwandtſchaft der Ehegattin, wie unliebſame Zerwürf⸗
niſſe zwiſchen ihren leiblichen Eltern oder zwiſchen ihren Geſchwiſter—
ten Dahin gehören die Erinnerungen der Frau rühere Fehltritte
und Liebſchaften. Wer weiß nicht, daß ſo und ähnliche Dinge In
vertraulichen Briefen faſt naturgemäß mitunter mehr oder weniger
offen berührt werden? Wer will ſo fragen wir des weiteren
dem Gatten wie lmumer das Recht einräumen, mn Geheimniſſe
ſeiner Gattin Urch eigenmächtiges Leſen ihrer wohlverwahrten Briefe
oder gar Urch ſelbſtändiges Erbrechen derſelben ſich einzudrängen?

55 Schließlich glauben wir, für die vorgelegte Anſchauun
auf das Gefühl und Bewußtſein aller gebildeten Geſellſchaftskreiſe
uns berufen 3u dürfen. Soviel wir das geſellſchaftliche Leben kennen,
dürfte CS un den gebildeteren Klaſſen nicht leicht einen Ehegatten 9E
ben  7 der ſich ſeiner. Gattin gegenüber bezüglich des Briefgeheimniſſes
beſondere 2 beilegt oder mit9 ewiſſen Freiheiten un oben
bezeichnetem Sinne ſich herausnimmt. Und die Ehegattinnen, die von
Seite tHhre Qanne derartige inge ſi gefallen ließen, dürften
ſelten ſein Zudem fragen wir noch Aus welchem Grunde will

In dieſem dem Manne Iim Unterſchiede zur Frau gewiſſe
zuerkennen? iellei eil der Mann das Au  Er Familie

iſt und weil eswegen die Frau dem Manne untertänig ſein muß?
Aber er weiß nicht, daß die beſagte Untertänigkeit ihre wohlge  ·
meſſenen Grenzen hat? Man rage die Erfahrung und dieſelbe wird 68
laut beſtätigen, daß In tauſend und tauſend Familien, und wir en
bei gerade In den glücklichſten und beſtgeordneten Familien da
Familienwohl und die oder das Anſehen de annes ohne
a6 vorgebliche oder vermeintliche Recht des Mannes über das Brief⸗

ſeiner 5 un 2 0 0—
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die Frau allen Ernſtes vor dem Manne und namentlich vor einem

Mann, für deſſen Verſchwiegenheit ſie keine volle Garantie beſitzt,

verborgen halten darf oder ſogar verborgen halten muß. Dahin ge⸗

hören je nach Umſtänden Vorgänge und Zuſtände im Schoße der

nächſten Blutsverwandtſchaft der Ehegattin, wie unliebſame Zerwürf⸗

niſſe zwiſchen ihren leiblichen Eltern oder zwiſchen ihren Geſchwiſter⸗

ten. Dahin gehören die Erinnerungen der Frau an frühere Fehltritte

und Liebſchaften. Wer weiß nicht, daß ſolche und ähnliche Dinge in

vertraulichen Briefen faſt naturgemäß mitunter mehr oder weniger

offen berührt werden? Wer will — ſo fragen wir des weiteren —

dem Gatten wie immer das Recht einräumen, in ſolche Geheimniſſe

ſeiner Gattin durch eigenmächtiges Leſen ihrer wohlverwahrten Briefe

oder gar durch ſelbſtändiges Erbrechen derſelben ſich einzudrängen?

55. Schließlich glauben wir, für die vorgelegte Anſchauun

auf das Gefühl und Bewußtſein aller gebildeten Geſellſchaftskreiſe

uns berufen zu dürfen. Soviel wir das geſellſchaftliche Leben kennen,

dürfte es in den gebildeteren Klaſſen nicht leicht einen Ehegatten ge⸗

ben, der ſich ſeiner Gattin gegenüber bezüglich des Briefgeheimniſſes

beſondere Rechte beilegt oder mit gutem Gewiſſen Freiheiten in oben

bezeichnetem Sinne ſich herausnimmt. Und die Ehegattinnen, die von

Seite ihres Mannes derartige Dinge ſich gefallen ließen, dürften höchſt

ſelten ſein. — Zudem fragen wir noch: Aus welchem Grunde will

man in dieſem Stücke dem Manne im Unterſchiede zur Frau gewiſſe

Rechte zuerkennen? Vielleicht weil der Mann das Haupt der Familie

iſt und weil deswegen die Frau dem Manne untertänig ſein muß?

Aber wer weiß nicht, daß die beſagte Untertänigkeit ihre wohlge⸗

meſſenen Grenzen hat? Man frage die Erfahrung und dieſelbe wird es

laut beſtätigen, daß in tauſend und tauſend Familien, und wir ſetzen

bei, gerade in den glücklichſten und beſtgeordneten Familien das

Familienwohl und die Rechte oder das Anſehen des Mannes ohne

das vorgebliche oder vermeintliche Recht des Mannes über das Brief⸗
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Götlihes Zittengeſetz und Hraßterren ö

Von Dr. Karl Hilgenr einer, Univ.⸗Prof. in Prag.

—

„Wenn jedes Werkzeug auf Geheiß oder aus eigenem Vor⸗

wiſſen das tun könnte, was es tun ſoll, wie die Kunſtwerke des

Dädalus ſich ſelbſt bewegten und die Dreifüße des Hephaiſtos von

ſelbſt an die Arbeit gingen, wenn ſo die Weberſchifflein von ſelbſt

webten, wahrhaftig, dann bedürf

te der Werkmeiſter keiner Gehilfen,

der Herr keiner Sklaven mehr“.

So hat — es ſind nun etwa

2²³⁰ Jahre —— Griechenlands

größter Denker Ariſtoteles geträumt; auf dieſem Wege erhoffte erGünenhe gittengeſetz und Habheirich
Von Dr. Karl H ilgenrI Univ.⸗Prof. in Prag.

„Wenn jedes Werkzeug auf Geheiß oder Qus eigenent ö Vor⸗
wiſſen

u das tun könnte, was eS tun ſoll, wie die Kunſtwerke des
Dädalus ſich ſelbſt bewegten und die Dreifüße des Hephaiſtos von
El an die Arbeit gingen, enn ſo

1e Weberſchifflein von ſelbſt
webten, wahrhaftig, dann edürfte der Werkmeiſter keiner Gehilfen,
der Herr keiner Sklaven mehr

44⁴

So hat — 638 ſind nun etwa 2230 Jahre Griechenlands
größter Denker Ariſtoteles geträumt; auf dieſem: Wege erhoffte 0˙


